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Vorwort & Dank! 

3. NRW Vormundschaftstag -

Vormundschaft.Komm! 

Vormundschaft.Komm! – Ein Veranstaltungstitel, der erklärt werden muss? Die 

Dynamik und die Entwicklungen, die die Vormundschaft in den letzten Jahre 

>bewegt< haben, sollten im Titel aufgenommen werden, die aktuellen

Fachthemen und vor allem die notwendige Vernetzung der Vormundschaft, ... 

Nicht zuletzt sollte er neugierig machen auf ein vielfältiges Angebot, das die 

Landesjugendämter in NRW - in Zusammenarbeit mit dem Überregionalen 

Arbeitskreis der Amtsvormünder in NRW und mit dem kooperierenden 

Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft - für Fachkräfte aus der 

Vormundschaft an zweieinhalb Tagen präsentieren wollten. Um aktuelle wichtige 

Themenfelder: Inklusion, Partizipation, Qualitätsentwicklung für einen intensiven 

Fachaustausch zu eröffnen und zur Weiterentwicklung der Vormundschaft 

anzuregen  

Themenschwerpunkte des 1. Veranstaltungstages waren INKLUSION und 

PARTIZIPATION. Eine „inklusive Lösung“ und kontrovers diskutierte Vorschläge zu 

Reformen des SGB VIII und BGB lagen im Juli 2016 schon in verschiedenen 

Entwurfsfassungen vor. Erkennbar wurde, dass gesetzliche Änderungen der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und der Rechte und 

Pflichten von Personensorgeberechtigten und Vormündern ausgearbeitet wurden. 

Damit einhergehend mussten auch die angedachten Veränderungen der Rechte 

von Dauer-Pflegeeltern und der Leistungssystematik in der Kinder- und 

Jugendhilfe in den Blick genommen werden. Die Fachbeiträge befassten sich 

daher mit Fragen danach, welche Aufgaben sich der Vormundschaft bei einer 

gesetzlichen Weiterentwicklung der (Sozialleistungs-) Ansprüche von Kindern und 

Jugendlichen auf Schutz, Förderung ihrer Entwicklung, Partizipation und Inklusion 

stellen werden - und welche „Unwuchten“ es dabei (noch) zu überwinden gilt.  

1



Der 2. Veranstaltungstag widmete sich vorrangig dem Thema UNBEGLEITETE 

MINDERDJÄHRIGE FLÜCHTLINGE und den fachlichen Herausforderungen, die mit 

der Wahrnehmung von Vormundschaften für diese Gruppe von Kindern und 

Jugendlichen einhergehen. Fragen danach, welche Vernetzungen, 

Spezialisierungen, welches Wissen und Verständnis notwendig sind, um diese 

besonders schutzbedürftige Gruppe von Minderjährigen zu begleiten und sie in 

ihrem Interesse zu vertreten, sollten beantwortet werden. Die Beiträge stellten 

daher Erfahrungen in der Entwicklung von Strukturen, bei Prozessen und guten 

Angeboten unterschiedlicher Insititutionen und Fachdienste vor. Und sie 

vermittelten auch weiteres Wissen über Rechte, Möglichkeiten und Verfahren - für 

die Mitwirkung der Vormünder an der Sicherung von Perspektiven, dem Schutz 

und den Chancen für die Wahl und Gestaltung einer eigenen Zukunft der hier 

angekommenen Minderjährigen. 

Vor dem Hintergrund sich abzeichnender neuer Reformen und neuer fachlicher 

Herausforderungen ging es am 3. Veranstaltungstag um mögliche Inhalte und 

Ziele einer nächsten VORMUNDSCHAFTSREFORM - angekündigt mit der 

Themenüberschrift: VIELFALT IN DER VORMUNDSCHAFT ERMÖGLICHEN. 

Erkennbare Reformbedarfe wurden zum Teil durch die – wegen der Forderungen 

nach stärkerem Schutz und der Stärkung der Subjektstellung von Kindern und 

Jugendlichen initiierte – vorausgegangene Reform der Vormundschaft im Juni 

2011 und der hierdurch veranlassten fachlichen Neuausrichtung bei der 

Aufgabenwahrnehmung angestoßen. Nach fünf Jahren Praxis, nach 

festzustellenden Veränderungen, mancherorts zu verzeichnender Neuausrichtung, 

fachlichen Kooperationen oder auch deutlichem Anstieg von Vormundschaften pro 

Vormund sind weitere Schritte Not-wendig: Wie können bei einem weiterhin 

bestehendem faktischen Vorrang der Amtsvormundschaften für Minderjährige die 

gesetzlichen Verpflichtungen zur Partizipation, zur persönlichen „Förderung der 

Erziehung und Entwicklung“ und Inklusion von Mündeln besser umgesetzt 

werden? Welche neuen Überlegungen gibt es neben der „Fallzahl 50-Diskussion“? 

Wie muss die interessenwahrnehmende unabhägingige Vormundschaft fachlich 

und organisatiorisch aufgestellt sein – und welche Aufgaben kann dabei das 

Jugendamt und der Amtsvormund übernehmen? Es gab Überlegungen und 

Beispiele, die Entwicklungen und Potentiale aufzeigen.  
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VielenDank daher

den großartigen Referentinnen und Referenten, die der Einladung zur Mitwirkung 

nachgekommen sind und die dieser Veranstaltung durch ihr Wissen, Ihre Ideen 

und Visionen Leben eingehaucht haben. Danken möchten wir auch herzlich dem 

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW für 

seine Teilnahme und die unterstützenden Worte zur Begrüßung. Unser Dank geht 

außerdem an den Überregionalen Arbeitskreis der Amtsvormünder in NRW für 

seine Mitwirkung bei der Konzeption und Ausrichtung dieser 3. gemeinsamen 

Veranstaltung sowie seine freundlichen Begrüßungsworte. Wir danken auch ganz 

herzlich dem fachlich kooperierenden Bundesforum Vormundschaft und 

Pflegschaft für seine fachliche Unterstützung und seiner Vertreterin, Frau 

Kauermann-Walter, für die Begrüßung zu Beginn dieser Veranstaltung! Nicht 

zuletzt danken wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für Ihr Interesse, für 

Ihre Rückmeldungen und fachlichen Beiträge während dieser 2 ½ Tage! 

Ihre fachlichen Anregungen, die mit dem letzten Tagungsbeitrag – „Welchen 

Herausforderungen muss sich die Vormundschaft bis zum 4. NRW 

Vormundschaftstag 2020 stellen?“ – von Herrn Prof. Dr. Ludwig Salgo abgerundet 

wurden, nehmen wir mit auf den weiteren Weg.  

Die Veranstalter 
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1. Tag: 04.07.2016:

THEMEN: INKLUSION UND PARTIZIPATION 

Zusammenarbeit Vormundschaft, 

Familiengericht, Behörden und Mündel 
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VORTRAG: 2012 – 2016. Rechtliche und fachliche Entwicklungen  

in der Vormundschaft 

 Antje Fasse, LWL-Landesjugendamt Westfalen 

und Hans-Werner Pütz, LVR-Landesjugendamt Rheinland 

 

HERZLICH 

WILLKOMMEN! 

 

 

 

3. NRW - VORMUNDSCHAFTSTAG 2016
VORMUNDSCHAFT.KOMM

Rechtliche und fachliche 
Entwicklungen
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1. NRW - VORMUNDSCHAFTSTAG 2008

2. NRW - VORMUNDSCHAFTSTAG 2012

3. NRW - VORMUNDSCHAFTSTAG 2016

 

2011/2012

VORMUNDSCHAFTSREFORM

BUNDESKINDERSCHUTZGESETZ

 

Entwicklungen 2011 - 2012

Gesetz zur Reform des 
Vormundschafts- und 
Betreuungsrechts tritt zum 
05.07.2011 in Kraft 
(§ 1837 Abs. 2 BGB und § 55 Abs.2 SGB VIII: 05.07.2012)

Zielsetzung: Persönlichen Kontakt zwischen Mündel und Vormund  stärken –
Stärkung der „Subjekt“ – Rolle des Mündels 

• Monatlicher Kontakt mit dem Mündel (§ 1793 Abs. 1a BGB)
• Persönliche Förderung der Erziehung (§ 1800 S.2 BGB)
• Jährliche Berichtspflicht über Besuchskontakte ( § 1840 Abs. 1 S.2 BGB)
• Einbeziehung des persönlichen Kontakts in die Aufsicht durch das Familiengericht (§ 1837 Abs. 2 

BGB)
• Fallzahlbegrenzung des Amtsvormunds auf 50 Mündel (§ 55 Abs. 2 SGB VIII)
• Anhörung des Mündels vor Bestellung des Vormunds (§ 55 SGB VIII)            
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Entwicklungen 2011 - 2012

Bundeskinderschutzgesetz tritt zum 01.01.2012 

in Kraft

Zielsetzung: Verbesserung des Kinderschutzes, insbesondere wird
• durch Artikel 1 wird das Gesetz zur Kooperation und Information 

im Kinderschutz (KKG) eingeführt,
• Artikel 2 ändert den § 8a SGB VIII und fügt mit §§ 8b, 79a SGB 

VIII zwei neue Regelungen ein - § 79a SGB VIII = Verpflichtung 
der Jugendhilfe zur Qualitätsentwicklung.

 

2. NRW Vormundschaftstag
04.07. – 06.07.2012 - „Vormundschaft in Bewegung“

-Themen

 Die Ziele der Reform – Bewegung in der Amts-/ Vormundschaft?
 Ein Jahr Reform des Vormundschaftsrechts – Berichte aus der 

Praxis“ 

 Sicherheit im Umgang mit der Besuchskontaktregelung des § 1793 
Abs. 1 a BGB

 Reform des Vormundschaftsrechts – Auswirkungen auf die 
persönliche Haftung des Amts- / Vormunds?

 Monatliche Besuchskontakte des Vormunds – Auswirkungen auf 
Pflegekinder und –familien

 Auswahl des Vormunds 

 Kontinuitätssichernde Hilfeplanung- eine Aufgabe auch für den 
Vormund?!

 Kooperationsvereinbarungen zwischen Amtsvormundschaft und 
Sozialen Diensten 

 Fallzahlbegrenzung, monatliche Besuchskontakte und 
Gewährleistungsauftrag – Balance der Aufgabenwahrnehmung

 „Was muss die GROSSE Reform der Vormundschaft (noch) bewegen?“ 

 

2012 …
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Quelle: Statistisches Bundesamt (1995-2014); eigene Berechnung 

(2015 – gerundeter Fallbestand am 06.01.2016)
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Entwicklung der Inobhutnahmen in Deutschland 

1995-2015

 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
u.a. in NRW, neue Aufgaben für Vormünder…

Stand: 12.11.2015

Quelle Foto: Oehler_Junge-Fluechtlinge-Elisabethheim

 

I

… und
das neue
Gesetz zur Verbesserung der 
Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung (unbegleitet 
eingereister) ausländischer 
Kinder und Jugendlicher
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I

Neu geregelt zum 01.11.2015

Regelung in § 42a ff. 
vorläufige 

Inobhutnahme … 

Zuständigkeit 

(bes. § 88a)

Vormundschaft

Kostenerstattung

 

Weitere rechtlichen Änderungen…

• U.a. Änderungen zum 25.10.2015 durch das neue 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz

 Handlungsfähigkeit Minderjähriger im Asyl- und 

Aufenthaltsverfahren durch  Änderungen im Asylgesetz und 
Aufenthaltsgesetz abgeschafft: 
§ 12 Asylgesetz (AsylG) n.F. und § 80 AufenthG n.F. sehen 
Asylmündigkeit bzw. Handlungsfähigkeit jetzt erst mit 18 Jahren vor -
nicht ab Volljährigkeit im Herkunftsland

 Folge: Gesetzlicher Vertreter/Vormund muss Verfahrenshandlungen 
für Minderjährige im Asyl- und Aufenthaltsverfahren vornehmen.

 

2016 - was komm.t?
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Neue Qualitätsentwicklungsaufgaben

z.B. bei 
 Vormundschaften für umF / minderjährige Ausländerinnen und 

Ausländer
 Entwicklung der „Fall“zahlen

 Persönliche Erziehung und Gewährleistungsverantwortung des 
Vormunds

 Aufgabenwahrnehmung im Kontext der Hilfen zur Erziehung, 
anderen Fachdiensten – insbesondere Pflegefamilien

 Partizipation / Beteiligung von Mündeln
 Strukturen der Vormundschaft: Ehrenamt, Vereinsvormünder, 

Berufsvormünder und Amtsvormünder: 4-Säulen ??!!
 Neue fachliche Aufgabenstellungen – Aufenthalts- und 

Asylverfahren, durch Weiterentwicklung der Inklusion von Kindern 
und Jugendlichen mit (drohenden) Behinderungen 

 …

 

Neue gesetzliche Regelungen 

zur Partizipation – Inklusion:
Umfassende Novellierung des SGB VIII

• Stärkung der Kinderrechte – Rechtsinhaberschaft Hilfeanspruch
• Weiterentwicklung der Hilfeplanung und Stärkung der 

Beteiligungsrechte – insbesondere für Kinder und Jugendliche - in 
§ 36 SGB VIII

• die Große bzw. Inklusive Lösung – Schaffen eines inklusiven 
Leistungsrechts im SGB VIII

• die Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung
• Änderungen bei der Betriebserlaubnis/Heimaufsicht,

• Ombudschaften

• die Absicherung der Rechte von Pflegekindern in 
Dauerpflegeverhältnissen sowie

• Weitere gesetzliche Änderungen angestoßen durch die Evaluation 
des Bundeskinderschutzgesetzes im Dezember 2015

 

Neue fachliche Anforderungen

durch Migration und Flucht von Kindern 

und Jugendlichen nach 

Deutschland

• Fachliche Anforderungen, strukturelle 
Veränderungen und Veränderung der Aufgaben 
–inhalte und ziele

• Zusammenarbeit des Vormunds mit den 
Systemen der Jugendhilfe, mit Einrichtungen, 
Fachdiensten – aber auch mit anderen Stellen: 
Ausländerbehörden, Schulen, Gerichten, 
Gesundheitsbehörden, Konsulaten und dem 
BAMF
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Und:  Neue fachliche 

und strukturelle Aufgaben durch

die „große“ Reform der Vormundschaft:

• Stärkung der Beteiligung des Mündels
• Stärkung der Erziehungsverantwortung des Vormunds – Grundsätze

für die Amtsführung
• Regelung des Verhältnisses von Vormundschaft und

Pflegepersonen
• Stärkung personeller Ressourcen – Stärkung der

Einzelvormundschaft und persönlichen Bestellung
• Vorgaben für Eignung und Auswahl des Vormunds durch das

Familiengericht
• Änderung der Vergütungsregelungen im VBVG
• Qualitätsentwicklung – Aufgabentrennung, Kontinuitätssicherung,

Steuerungsverantwortung
• Veränderungen bei Vermögenssorge
• und im Gesetzes“aufbau“
• …

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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VORTRAG: Vormundschaften für Kinder und Jugendliche unter 

Partizipations- und Teilhabeaspekten 

 Prof. Dr. Carsten Laudien, Ev. Hochschule Berlin  
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    VORTRAG: Die Problematik der Zuständigkeiten für Kinder 

          mit Behinderungen 

 Rechtsanwältin Gila Schindler, Fachanwältin für Sozialrecht, Heidelberg  

 

Vortrag für den 3. NRW Vormundschaftstag: 
Vormundschaft komm! 

in Köln am 4. Juli 2016

Gila Schindler, Fachanwältin für Sozialrecht, 
sojura Kanzlei für soziale Sicherheit
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 Das Leistungsproblem: 
Was bekommt mein 
Mündel?

 Das praktische 
Problem: An wen 
wende ich mich dafür?

 Das ideologische Problem: Was bedeutet 
Inklusion für ein Kind?

 Das Lösungsproblem: Wie können die Probleme 
für die Betroffenen befriedigend gelöst werden? 
Und wie sieht´s aktuell damit aus?
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 Kinder brauchen
◦ liebevolle Fürsorge und Bindung
◦ Erziehung und Pflege
◦ gemeinsames Spiel und Lernen mit Gleichaltrigen
◦ Klare Perspektiven und Kontinuität

 Kinder mit Behinderungen brauchen
◦ geeignete Hilfen,

um all das auch in An-
spruch nehmen zu können,
was ein Kind ohne 
Behinderung für eine 
positive Entwicklung be-
nötigt.

 

 

 

 

 

 

 

 § 1 Abs. 1 SGB VIII: 

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

5
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Als elterliches 
Pflichtenrecht

Als soziale 
Dienstleistung

Pflege und 
Erziehung 

durch Eltern

6

Schule

Freizeit

Aufwachsen in 
Gemeinschaft 
- insbesondere
in einer Familie

Bildung
(Arbeit)

Hilfe-
bedarf 

Erziehung

 

 

 

 

 

 

 

 Voraussetzung:
◦ Körperliche, geistige oder 

seelische bestehende bzw. 

drohende Behinderung

 Behinderung wird nach modernem 
Verständnis als „Beeinträchtigung der 
funktionalen Gesundheit“ verstanden
◦ Legaldefinition in § 2 SGB IX 

 Bestehende oder drohende Behinderung 
muss zur (wesentlichen) Einschränkung der 
Teilhabe an der Gesellschaft führen
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 Eingliederungshilfe wird entweder auf 
Anspruchsgrundlage der §§ 53 ff. SGB XII oder 
des § 35a SGB VIII jeweils in Verbindung mit dem 
SGB IX gewährt.

 

 

 

 

 

 

 

 Eingliederungshilfe unterteilt sich v.a. in
◦ medizinische Rehabilitation, 

◦ schulische und berufliche Eingliederung und 

◦ Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.  

 Der Leistungskatalog der Eingliederungshilfen ist 
nicht abschließend, weitere Hilfen sind nicht nur 
denkbar, sondern je nach Bedarf erforderlich.
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 Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, 
eine drohende Behinderung zu verhüten oder 
eine Behinderung oder deren Folgen zu 
beseitigen oder zu mildern und die behinderten 
Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. 

 Hierzu gehört insbesondere, den behinderten 
Menschen die Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 
erleichtern, ihnen die Ausübung eines 
angemessenen Berufs oder einer sonstigen 
angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie 
so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu 
machen.

 

 

 

 

 

 

 

1. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere 
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch 
weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung 
hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der 
Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
bleiben unberührt,
2. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen 
Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule,
3. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene 
Tätigkeit,
4. Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
nach § 56,
5. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der 
ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur 
Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am 
Arbeitsleben.
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 Leistungen sind insbesondere:
◦ 1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder 

den in § 33 genannten Hilfen,

◦ 2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult 
sind,

◦ 3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie 
erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen,

◦ 4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,

◦ 5. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der 
Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der 
behinderten Menschen entspricht,

◦ 6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,

◦ 7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.

 

 

 

 

 

 

 

 Zur Verwirklichung des Rechts auf Familien-
leben und mit dem Ziel, das Verbergen, das 
Aussetzen, die Vernachlässigung und die 
Absonderung von Kindern mit Behinderungen 
zu verhindern sind Kindern mit Behinderun-
gen und ihren Familien frühzeitig umfassende 
Informationen, Dienste und Unterstützung 
zur Verfügung zu stellen.

 Es sollen ausreichend familienanaloge 
Unterbringungsformen geschaffen werden. 

13
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 Jugendhilfe und Sozialhilfe
◦ § 10 Abs. 4 S. 1 SGB VIII: Vorrang der Jugendhilfe i. V. zur 

Sozialhilfe – Aber:
◦ § 10 Abs. 4 S. SGB VIII – Eingliederungshilfe: Bei geistiger 

und körperlicher Behinderung  Vorrang der Sozialhilfe, §§
53, 54 SGB XII

 Jugendhilfe und Sozialversicherung
◦ § 10 Abs. 1 SGB VIII: Nachrang der Jugendhilfe
◦ Leistungen der med. Rehabilitation §§ 40, 43 SGB V

 Jugendhilfe Arbeitsverwaltung
◦ § 10 Abs. 3 SGB VIII; Vorrang Eingliederung in Arbeit nach 

dem SGB II; ansonsten Vorrang SGB VIII
 Jugendhilfe und Schule

◦ § 10 Abs. 1 S. 1 SGB VIII: Verpflichtungen anderer, 
insbesondere der Schulen, werden durch das SGB VIII nicht 
berührt

 

 

 

 

 

 

 

Sos

Schule

GKV

Arbeit

Sozialhilfe

Verhältnis der verschiedenen 
(Sozial)leistungsträger

Jugendhilfe

§ 53 
SGB XII

§ 35a
SGB VIII 
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 Besteht sowohl eine seelische als auch eine 
körperliche und/oder geistige Behinderung, ist 
zunächst der individuelle Bedarf zu ermitteln. 
Eine klare Benennung der geeigneten und 
notwendigen Hilfen ist zwingend erforderlich. 

 Falls Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII, also anlässlich der 
körperlichen/geistigen Behinderung, notwendig 
sind und daneben auch sich damit 
überschneidende Hilfen nach dem SGB VIII 
erforderlich sind, greift der Vorrang der 
Sozialhilfe gemäß § 10 Abs. 4 SGB VIII. Bei 
kongruenten Leistungen also Vorrangigkeit 
der Sozialhilfe.

ZfJ 2000, 191

 

 

 

 

 

 

 

seelische 
Behinderung

Körperliche/geistige 
Behinderung

Ein-
gliederungs-

hilfe
SGB VIII

Ein-
gliederungs-

hilfe
SGB XII

Diagnose Erkrankung/Feststellung
Teilhabebeeinträchtigung

Erzieherischer
Bedarf

Ermittlung und Feststellung des konkreten
(gesamten) Bedarfs d. Kindes/Jugendlichen
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 Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt 
der Rehabilitationsträger innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, 
ob er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz 
für die Leistung zuständig ist […]. 

 Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die 
Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag 
unverzüglich dem nach seiner Auffassung 
zuständigen Rehabilitationsträger zu. […]

 Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der 
Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf 
unverzüglich fest. 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

33



 

 
 

 

 

 

23
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Art. 3 UN-BRK: 
„volle und 

wirksame Teil-
habe an und 

Einbeziehung in 
die Gesellschaft“

Inklusion
Gesamt-
zuständig

-keit
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 13. Kinder- und Jugendbericht (BT-Dr.16/12860, 
2009, mit Auftrag vom 24.09.2007):
◦ Die Bundesregierung hält es für notwendig, die 

Möglichkeit einer Zuständigkeitskonzentration bei der 
Kinder- und Jugendhilfe intensiv zu prüfen.

 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP für 
die 17. Legislaturperiode (2009 – 2013)
◦ Wir werden das Kinder- und Jugendhilfesystem und 

seine Rechtsgrundlagen im SGB VIII auf Zielgenauigkeit 
und Effektivität hin überprüfen. Wir wollen […] den 
Abbau von Schnittstellenproblemen zwischen der 
Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen erreichen. Dies 
gilt insbesondere bei Frühen Hilfen und bei Hilfen für 
junge Menschen mit Behinderungen.
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 „Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabe-
gesetz) erarbeiten. Dabei werden wir die 
Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe 
zugunsten der Menschen mit Behinderung so 
regeln, dass keine neue Ausgabendynamik 
entsteht.“

 „Im Interesse von Kindern mit Behinderungen und 
ihren Eltern sollen die Schnittstellen in den 
Leistungssystemen so überwunden werden, dass 
Leistungen möglichst aus einer Hand erfolgen 
können.“

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuell stehen die 
Zeichen auf „??? “

 Während zuletzt Juli
2016 als Datum zur
Vorlage eines Gesetzent-
wurfs für eine „Inklusive Lösung“ anvisiert 
wurde, so herrscht im Moment verwirrte 
Unklarheit.
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 Teilhabe und  Individuelle Förderung werden 
als übergreifende Ansätze benannt, die 
Voraussetzungen und Anspruchsinhalt eines 
einheitlichen Tatbestandes determinieren.

 Damit soll erreicht werden, dass 
entwicklungsrelevante Bedarfe nicht getrennt 
betrachtet werden und ein subjektbezogener 
Ansatz verwirklicht wird.

 

 

 

 

 

 

 

Leistungen zur Entwicklung und Teilhabe für Kinder 
und Jugendliche
(1) Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch auf 
geeignete und notwendige Leistungen zur Förderung 
ihrer Entwicklung, zur Erziehung sowie zur 
Ermöglichung, Erleichterung ihrer gleichberechtigten 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und soweit sie 
dieser zur Gewährleistung einer ihrem Wohl 
entsprechenden 

1. Entwicklung zu einer möglichst 
eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen 
und selbstbestimmten Persönlichkeit und
2. Teilhabe an der Gesellschaft

bedürfen (Entwicklungs- und Teilhabebedarf).
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Erziehung

Teilhabe

EntwicklungFörderung

 

 

 

 

 Noch ist nicht abschließend geklärt, ob 
künftig die Jugendämter verlässlicher 
Ansprechpartner für alle Kinder und 
Jugendliche sind. 

 Die Verwirklichung eines inklusiven 
Aufwachsens ist eng mit der Durchsetzung 
entsprechender Rechtsansprüche verbunden. 

 Eine „Spezialisierung“ der Vormundschaft 
scheint aus rechtlicher Sicht angeraten. 

34
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ARBEITSGRUPPEN I - V1 

 

AG I:  
Inklusive Lösung – neue Herausforderungen für die Vormundschaft? 
Dr. Thomas Meysen, Deutsches Institut für Jugendhilfe- und Familienrecht, Heidelberg 

 
 

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

??inklusive Lösung – neue 

Herausforderungen für die 

Vormundschaft??

3. NRW Vormundschaftstag

Dr. Thomas Meysen
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Köln, 4. Juli 2016

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                        
1 Soweit neben den Präsentationen auch Protokolle und / oder Kernaussagen von den Arbeitsgruppen gefertigt wurden, sind diese 

hier aufgenommen.  
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Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

… und plötzlich ist‘s vorbei

 junge Volljährige

 28 Leistungen zur Verselbständigung für junge Volljährige

(1) Junge Volljährige haben Anspruch auf Fortsetzung geeigneter und 
notwendiger Leistungen zur Entwicklung und Teilhabe, wenn und 
solange eine einer eigenverantwortlichen und möglichst selbständigen 
und selbstbestimmten Lebensführung entsprechende Persönlich-
keitsentwicklung nicht gewährleistet ist und das Ziel der Verselbstän-
digung nach Maßgabe des Leistungsplans erreichbar ist. Eine Been-
digung der Leistung schließt den Anspruch auf deren Fortsetzung nicht 
aus. In begründeten Einzelfällen sollen jungen Volljährigen geeignete 
und notwendige Leistungen zur Entwicklung und Teilhabe erstmalig 
gewährt werden, wenn sie das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat.  27 Absatz 3 gilt entsprechend.
(2) Junge Volljährige sollen auch nach Beendigung der Leistung bei 
der Verselbständigung beraten und unterstützt werden.

 
 

 
 
 

 
 

 

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

… und plötzlich ist‘s vorbei

 Übergangsmanagement

 40 Übergangsmanagement

(1) Spätestens ab Vollendung des 17. Lebensjahres ist Gegenstand der 
Leistungsplanung die Klärung, ob Leistungen zur Entwicklung und Teilhabe 
nach diesem Abschnitt geeignet und notwendig sind, um das Ziel der 
Verselbständigung nach Vollendung des 18. Lebensjahres zu erreichen.
(2) Sind Leistungen zur Entwicklung und Teilhabe nach diesem Abschnitt 
nicht geeignet und notwendig, um das Ziel der Verselbständigung nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres zu erreichen, sind andere Sozial-
leistungs- oder Rehabilitationsträger in die Leistungsplanung insbesondere 
durch Beteiligung an der Leistungsplankonferenz einzubeziehen, die nach 
fachlicher Einschätzung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ab 
diesem Zeitpunkt für die Leistung zuständig werden.
(3) Im Rahmen des Leistungsplans sind Regelungen zur Durchführung des 
Zuständigkeitsübergangs zu treffen. Eine Abweichung von den dort getrof-
fenen Feststellungen ist nur bei einer Änderung des Bedarfs des jungen 
Volljährigen zulässig.
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Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

… schon selbstständig …

 UMA und Andere

 34a Betreute Wohngruppe, Jugendwohnen

In einer betreuten Wohngruppe oder im Rahmen des 
Jugendwohnens sollen Jugendliche beim Übergang in 
eine selbständige Lebensführung durch Förderung ihrer 
Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung sowie Stärkung der 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung in 
Verbindung mit Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen unterstützt werden.

 
 

 

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Jugendsozialarbeit is it!

 neuer Vorrang auf Weg in Verselbstständigung

 36a Hilfeauswahl

(1) […]

(2) Sofern infrastrukturelle Angebote oder Regel-
angebote insbesondere nach   16 bis 18,   22 bis 25 
oder  13 im Hinblick auf den Bedarf des Kindes oder 
des Jugendlichen im Einzelfall geeigneter oder gleicher-
maßen geeignet sind, werden diese vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe als geeignete und notwendige 
Hilfe gewährt. Dem Leistungsberechtigten nach  41 

werden vorrangig geeignete Angebote nach  13 

gewährt.
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Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

ASD entscheidet

 Auswahlermessen

 36a Hilfeauswahl

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe entscheidet 
über die Auswahl der im Einzelfall geeigneten und 
notwendigen Hilfe nach pflichtgemäßem Ermessen auf 
der Grundlage des Hilfeplans nach  36d einschließlich 
Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung. Eignung 
und Notwendigkeit der Hilfe bestimmen sich nach dem 
Bedarf des Kindes, des Jugendlichen oder jungen 
Volljährigen im Einzelfall unter Berücksichtigung seines 
engeren sozialen Umfelds.

 
 
 

 
 

 
 
 

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Bedarfsermittlung beim Kind

 Entwicklungs- und Teilhabedefizite im Zentrum

 36b Bedarfsermittlung

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ermittelt den 
individuellen Bedarf des Kindes, des Jugendlichen oder des jungen 
Volljährigen. Grundlage der Bedarfsermittlung ist eine umfassende 
Klärung der Lebens-, Entwicklungs- und Erziehungssituation des 
Kindes oder des Jugendlichen oder der Lebens- und 
Entwicklungssituation des jungen Volljährigen unter Einbeziehung 
seines sozialen Umfelds. Dabei kommen systematische 
Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeitsmittel (Instrumente) zur 
Anwendung, die den Grundsätzen und Maßstäben nach  79a 
Absatz 1 entsprechen.
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Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Bedarfsermittlung beim Kind

 Entwicklungs- und Teilhabedefizite im Zentrum

 36b Bedarfsermittlung

(2) Im Hinblick auf junge Menschen mit Behinderungen 
oder von Behinde-rung bedrohten jungen Menschen 
nach  2 Absatz 1 des Neunten Buches erfolgt die 
Ermittlung des individuellen Bedarfs des Kindes, des 
Jugendli-chen oder des jungen Volljährigen durch ein 
Instrument, das sich an der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) orientiert. […]

 
 
 
 

 

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Bedarfsermittlung beim Kind

 Entwicklungs- und Teilhabedefizite im Zentrum

 36b Bedarfsermittlung

(2) […] Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehen-
den Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den Lebensbereichen
1. Lernen und Wissensanwendung,
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
3. Kommunikation,
4. Mobilität,
5. Selbstversorgung,
6. Häusliches Leben,
7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,
8. Bedeutende Lebensbereiche und
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben
vorzusehen. […]
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Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)

Bedarfsermittlung beim Kind

 Entwicklungs- und Teilhabedefizite im Zentrum

 36b Bedarfsermittlung

(2) […] Hält der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
hierzu ein Gutachten für erforderlich, beauftragt er 
unverzüglich einen geeigneten Sachverständigen; die 
Begutachtung richtet sich nach  17 des Neunten 
Buches.
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AG II:  
Das behinderte Kind in der Pflegefamilie 

Rechte, Rolle und Aufgaben des Vormunds 
Kerstin Held, Bundesvorsitzende Bundesverband Behinderter Pflegekinder 

Protokoll der AG II vom 04.07.2016  
Protokollführung: Heike Wiesmann 

 

1. Kernaussagen 

- Es bestehen viele Punkte, die bei  behinderten Kindern in der Pflegefamilie un-

beachtet sind. Hier zu nennen sind z.B.: Die Verhinderungspflege, Behand-

lungspflege, Grundpflege und zusätzliche Betreuungsleistungen. Dies bedeutet 

häufig, dass man um viele Leistungen kämpfen muss, bzw. diese erst gar 

nicht erhält.  

 

- Besteht eine externe Vormundschaft, sollte jedoch die Gesundheitsvorsorge 

bei den Pflegeeltern liegen, da sonst in Notfällen nicht angemessen gehandelt 

werden kann. 

 

- Um sich als Pflegeeltern abzusichern, sofern auch die Vormundschaft besteht, 

sollte die Vermögenssorge unbedingt extern umgesetzt werden. 

 

- Liegt die gesamte  Vormundschaft bei den Pflegeeltern, sollte bei Überforde-

rung die Vormundschaft abgegeben werden. 

 

- Behindertenhilfe und Jugendhilfe versuchen die Verantwortung abzuschieben, 

da die Zuständigkeit bei Kindern mit Behinderung in Pflegefamilien strittig ist. 

 

2. Baustellen / Handlungsbedarfe 

- Mit dem 18. Lebensjahr erlischt das Pflegeverhältnis und somit auch die finan-

zielle Unterstützung. Das Projekt „Gastfamilien“ in NRW wird nicht als optimale 

Lösung angesehen 

- Die Eingruppierung nach einem IQ –Test – Ergebnis unter 72; Die Gefahr ist, 

dass eine mögliche Weiterentwicklung nicht berücksichtigt wird.   

- Der § 41 –Sozialhilfe/Leistungsberechtigte  sollte im Blick behalten werden 

sowie § 54(3) SGBXII – Leistung der Eingliederungshilfe 

 

3. Ziele für die Zukunft 

- Die Beratung  und Nachsorge für Pflegefamilien / Vormünder mit behinderten 

Kindern ist derzeit noch zu gering 

 
Weitere Informationen zum Thema: 

http://bvkm.de/ (Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. 

http://bbpflegekinder.de/ (Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V.) 
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AG III: 
Und plötzlich die Diagnose >>Behinderung<< 
Folgen für die Vormundschaft 
Gila Schindler, Heidelberg / Vergleiche hierzu die Präsentation auf S. 24 ff.

AG IV: 
Was denkt der Mündel von seinem Vormund? 

Erkenntnisse der Untersuchung zum Verhältnis von Kindern und Jugend-

lichen zu ihrem Vormund 
Prof. Dr. Carsten Laudien, Ev. FH Berlin 

Protokoll der AG IV vom 04.07.2016  
Protokollführung: Uta Leiting, Bodo König 

Was sind die Kernaussagen?  

Inhalte überschneiden sich mit dem Vortrag vom Vormittag 
1. Partizipation

Der Vormund ist der Anwalt des Kindes. Die Beteiligung des Kindes hat immer

eine pädagogische Dimension. Es ist Pädagogik im Alltag. Durch Partizipation
wird Realismus erfahren. Mit einem Verbot des Vormundes kann die Subjektstel-

lung gestärkt werden.
Viele Menschen haben Einfluss auf die Mündel, der unterschiedlich stark ausge-

prägt ist. Der Vormund hat eine kleine Rolle im Leben des Mündels, da er den
Lebensweg nur in einem kleinen Zeitfenster begleitet. In diesem begrenzten

Zeitfenster ist der Vormund allerdings maßgeblich an wichtigen Entscheidungen
beteiligt.

2. Wünsche erster und zweiter Ordnung
Wünsche erster Ordnung sind vorrangige, eigene Wünsche, die der eigenen,

meist direkten Bedürfnisbefriedigung dienen und wenig reflektiert sind.
Bei den Wünschen zweiter Ordnung möchte man die Erwartungen Anderer erfül-

len um damit einen Platz in der Gemeinschaft zu bekommen. Die Wünsche zwei-
ter Ordnung werden von Vielen geteilt.

Partizipation bedeutet, dass bei Durchsetzung der Wünsche Anerkennung erfolgt.

Der Vormund hat hier die Aufgabe Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung zu
geben.

3. Ergebnisse der Befragung der ev. Hochschule Berlin
Die Ergebnisse wurden in einer PowerPoint-Präsentation dargestellt. (wird von

Prof. Dr. Laudien nachgereicht). Die Befragung ist nicht repräsentativ.
Ansonsten gibt es keine Forschungen über Vormundschaften.

Wo sind Baustellen/Handlungsbedarfe? 

Die Bezugssysteme überschneiden sich. Es sind verschiedene Gruppen in den 
Entscheidungsfindungen beteiligt, die im unterschiedlichen Maß Einfluss auf die 

Entscheidungen haben.  
Die Mündel  möchten Ansehen in ihrer Peergruppe erhalten. Dies deckt sich nicht 

immer mit den Grenzen die ein Vormund setzt (z.B. durch Jugendschutz). Es ist 
wichtig, dass die Beteiligten ihre Meinung vertreten und im Dialog sind. Die 
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Wünsche aus der Peergruppe können negatives Ansehen in der Gesellschaft her-

vorrufen. 
Partizipation heißt nicht, dass die Kinder/Jugendlichen entscheiden, sondern dass 

sie an der Entscheidung beteiligt sind. Es ist wichtig, dass sie über den Entschei-

dungsprozess informiert sind. 
Für die Wünsche erster Ordnung sind wir nicht verantwortlich, deshalb muss der 

Vormund die Wünsche zweiter Ordnung wichtig machen. Die Wünsche zweiter 
Ordnung der Peergruppe können negativ sein.  

Die professionelle Haltung des Vormundes ist, soziale Differenzen auszuhalten. 
Die Kontinuität des Vormundes stärkt seine Position. In der Lebenswelt der Mün-

del sind starke Abbrüche, Wechsel und fehlende Bezugspersonen häufig zu erle-
ben. Jede Fallabgabe der Vormünder ist für den Mündel schädlich. Wechsel wer-

den allerdings nicht nur von den Vormündern entschieden (Vorgaben von Oben - 
Fallzahlen, etc.). 

„Wie weiß ich ob ich mein Mündel erreiche?“ – Hierbei ist eine Messung nicht 
möglich 
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AG V:  
Dauerpflegeverhältnisse, Wunsch- und Wahlrecht, 
Verbleibensanordnungen 
Prof. Dr. Ludwig Salgo, Goethe-Universität, Frankfurt a.M.  
 
 

Protokoll der AG V vom 04.07.2016  
Protokollführung: Lutz Krischer ,  

Übersicht Claudia Simon 
 
Übersicht - Inhalte: 
 
Lebensschicksal Pflegekind 

 Auseinanderfallen von Lebens- und Rechtswirklichkeit 
 Verhältnis zu Pflegeeltern wächst und zu leiblichen Eltern zerfällt es 
 das kindliche Zeitempfinden ist anders (Kinder machen aus Überlebensgründen die Pflegeeltern zu ihren 

"Eltern", da diese ihre elementaren Bedürfnisse befriedigen 
 Pflegekinder sind i.d.R. eine hochbelastete Gruppe 

 
Ergebnisse eines DJI - Projektes 

 durchschnittliche Verweildauer in Pflegefamilien: 5 Jahre und 4 Monate 
 nur 11 % sind auf kurze, überschaubare Dauer festgelegt 
 37 % leben in einer zweiten Pflegestelle 
 mit Sorgerechtsentzug: 34 % alte Bundesländer, 49 % in den neuen Bundesländern 
 Umgangskontakte haben 81 % 
 i.d.R. haben die Kinder starke Verhaltensauffälligkeiten 

 
Inpflegegabegründe 

 i.d.R. sind alle ambulante Hilfen bei den Eltern ausgeschöpft und daher eine Herstellung der Erziehungsfä-
higkeit eher unwahrscheinlich 

 eher selten ist es eine vorübergehende Krise 
 
Forschung 

 Pflegekinder (PK) sind 9 mal häufiger bei Kinder- und Jugendtherapeuten 
 erhöhte Sonderschulquote 
 häufig traumatisiert 
 Rückführungsquoten bei 7,3 - 2,5 % 
 2011 wurden nur 1,3 % unter der unter 6-jährigen Pflegekindern adoptiert 

 
=> Was ist die anzustrebende Perspektive für Kinder, die voraussichtlich langfristig nicht in den Eltern-
haushalt zurückkehren können ? 
 
Ziele der Fremdplatzierung 

 Beruhigung und Erfüllung der kindlichen Bindungsbedürfnisse 
 Chance auf neue Erfahrungen 
 Heilung der Bindungsstörungen 

 
Störungen des Heilungsprozesses: Angst vor Rückführung und Retraumatisierung bei Besuchskontakten 
 
Problem bei Besuchskontakten: § 1626 BGB besagt, dass Umgang mit den Eltern i.d.R. zum Wohl des Kindes gehört, 
aber es kann keine signifikante positive Entwicklung des Kindes im Zusammenhang mit Kontakte bestätigt 
werden. Auffällig ist, dass die Gerichte sehr unterschiedlich entscheiden.  
 
Umgangsregelung  

 sollte im HPG mit allen Beteiligten geregelt werden 
 Klärung der Perspektive bringt Ruhe 
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 die Regelvermutung (§ 1684 BGB) gilt nur, wenn die Erziehung (Kindeswohl) des Kindes dadurch nicht ge-
fährdet ist (einnässen, zerstörerisches Verhalten, Rückzug und auffälliges Verhalten nach Besuchskontakt, 
sind ernst zu nehmen) 

Frage:  - Besuchskontakte mit Personen, die das kindliche Trauma verursacht haben? 
 - Besuchskontakte während einer Therapie? 
 
(Urteile BVerfG 29.11.2012, 25.04.2015 => keine Gefährdung durch Besuchskontakte und Kindeswille ist zu beach-
ten) BundeskinderschutzGesetz hat den besseren Schutz von Dauerpflegeeltern geplant 
 
Artikel 20, UN-Kinderrechtskonvention 
  
Von der Familie getrennt lebende Kinder; Pflegefamilie;Adoption 
(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird oder dem der Ver-
bleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz 
und Beistand des Staates. 
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der Betreuung eines sol-
chen Kindes sicher. 
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflegefamilie, die Kafala nach 
islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungsein-
richtung 
in Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des Kindes sowie 
die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen. 
 
Daraus folgt:  

 es wird unterschieden zwischen dauerhafter und vorübergehender Unterbringung (s. § 33 SBG VIII) 
 Pflegekinder sind besonders schutzbedürftig 
 bereits in der Drucksache 11/5948, S. 72 => wenn qualifizierte Bemühungen der Elternarbeit innerhalb ei-

nes vertretbaren Zeitraumes offensichtlich erfolglos sind, ist mit den Eltern an einer stabilen Lebensper-
spektive zu arbeiten 

 
So liegt aus der Sicht von Herrn Dr. Salgo eine Disharmonie zwischen BGB (kennt nur die Adoption) und dem SGB 
VIII(ist für die Gerichte oft nicht relevant) vor  
 
Adoption: Es ist die Möglichkeit zu prüfen (§ 36 SGB VIII), aber oft problematisch, da Eltern oft nicht einwilligen 
und das Pflegegeld weg fällt und was ist bei Schwierigkeiten in der Pubertät. 
 
Statusverbesserungen für ein Pflegekind: 

 offene Adoption (Daten sind allen bekannt, evtl. sogar noch Treffen nach der Adoption) 
 Namensänderung 
 Pflegeeltern werden Vormund nach § 55 SGB VIII  
 Spätadoption 
 rechtliche Festlegung: Festlegung auf Dauer 

 
 
 
Verbesserungsbedarf wird in den nachfolgenden Bereichen gesehen:  

 Pflegeeltern als Vormund (wird bisher mit viel Skepsis gesehen - Rechtsanwalt Hoffmann, OLG sieht dies 
eher positiv, aber immer eine Einzelfallentscheidung), problematisch, wenn es Schwierigkeiten im Umgang 
gibt und Pflegeeltern  

 Evtl. übernimmt eine andere Pflegefamilie die Vormundschaft (kritisch) 
 Adoption erleichtern 
 Handlungskompetenzen der Pflegeeltern erweitern, § 1630 BGB besagt, dass einzelne Bereiche des 

Sorgerechtes auf Antrag der Pflegeeltern und / oder leiblichen Eltern als Pfleger übertragen werden kön-
nen und betrifft dann alle Angelegenheiten aus diesem Bereich 

 beim Umgangskontakt. Die Regelung im BGB ist eher für Trennung- und Scheidung ausgelegt. Hier ist in 
der folgender Reihenfolge zur klären: 1. Schutz des Kindes, 2. Klärung des dauerhaften Lebensmittelpunk-
tes, 3. Regelung des Umgangs 

 
FAZIT:  

 Kinder brauen Kontinuität und Bindung 
 Kinder müssen sich binden können 
 Pflegekinder sind häufig traumatisiert 
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 je kleiner die Anzahl derjenigen, die über die Kinder bestimmt, desto besser  
 es gibt keine Patentlösungen 
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AG V - Diskussion: 
 
Es wurde zunächst erhoben, dass die Mehrzahl der Teilnehmer/innen an der AG V dem 
Bereich der Amtsvormundschaft zuzuordnen sind. 

 
Dr. Salgo führte in einem „Input“ aus, dass im Jahr 2014 insgesamt  
69.823 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien 72.204 Kindern in Heimerziehung und 

sonstigen stationären Hilfen gegenüberstanden. 
 

Bei Pflegekindern handele es sich um eine „hochbelastete Gruppe“, es war vom „Le-
bensschicksal Pflegekindschaft“ die Rede. Viele der Kinder seien bereits mehrfach 
fremdplatziert worden oder würden dies in ihrer Kindheit erleben.  

Die mittlere Dauer eines Pflegeverhältnisses betrage 5 Jahre und 4 Monate.  
Nur 11 % der Pflegeverhältnisse seien zeitlich befristet.  

Es gäbe kaum Rückführungen von Pflegekindern in die Herkunftsfamilie (6,5%).  
Kontakte zu leiblichen Eltern fänden bei 58% der Pflegekinder zur Kindesmutter und bei 
46% zum Kindesvater statt.  

Zwischen 2005 und 2008 hätten sich behandlungsbedürftige Störungsbilder bei Pflege-
kindern verdoppelt. Häufig gebe es eine früher erfahrene Traumatisierung. So gebe es 

eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ als Pflegekind einem Facharzt/einer Fachärztin für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie vorgestellt zu werden.  

Bei 80% der Pflegekinder sei zuvor eine Hilfe zur Erziehung (vorrangig Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe) im Einsatz gewesen. Nur bei 1,3 % der Pflegekinder käme es zu ei-
ner Adoption. 

 
Als Zwischenergebnis hielt Dr. Salgo fest, dass es „kein Gesamtkonzept“ zum Umgang 

mit Kindeswohlgefährdungen gebe. Es sei grundsätzlich zu überlegen, was die anzustre-
bende Lebensperspektive für Kinder und Jugendliche sei, die nicht im Elternhaus auf-
wachsen können. Staatliche Aufgabe sei nicht nur die unmittelbare Gefahrenabwendung 

bei Kindeswohlgefährdung, sondern eine „kontinuierliche Hilfeplanung“, die mit dem Tag 
der Inobhutnahme beginne.   

 
Positiv festzuhalten sei, dass die Aufmerksamkeit für gefährdete Kinder gestiegen sei 
(Sorgerechtsentzüge 2012: 14370, 2013: 15067, 2014: 17029). 

 
Bei jeglicher Fremdplatzierung von Kinder und Jugendlichen müsse die Befriedigung des 

Bindungsbedürfnisses berücksichtigt werden. Dieses könnte durch Ängste, Traumata 
oder auch Besuchskontakte zu früheren Bezugspersonen beeinträchtigt werden.  
 

Ergebnisse aus der Bindungsforschung (Prof. Brisch) hätten keinen signifikanten positi-
ven Zusammenhang zwischen Besuchskontakten und dem Wohlbefinden von „Langzeit-

Pflegekindern“ bestätigt. Ein Ausschluss von Besuchskontakten der leiblichen Eltern sei-
en gem. § 1684 BGB aber nur bei einer Kindeswohlgefährdung möglich. Daher sei bei 
jeder Fremdplatzierung die Frage des Umgangs zu klären (ja/nein, wie häufig, beglei-

tet/unbegleitet, etc.).  
 

Bei traumatisierten Kindern sei wichtiger, therapeutische Hilfen zu beschleunigen, als 
Umgangsregelungen zu treffen. Es sei darauf zu achten, Kinder nicht durch Umgangsre-
gelungen zu destabilisieren. Ablehnende Haltungen von Kindern und Jugendlichen ge-

genüber Umgangskontakten zu den leiblichen Eltern oder sonstigen Bezugspersonen 
müssten ernst genommen werden. 

 
Im Anschluss ging Dr. Salgo auf die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes ein, die 
einen Handlungs- bzw. Prüfungsbedarf kontinuitätssichernder Pflegekinderverhältnisse 

51



 

 
 

 

aufzeige. In Deutschland gebe es ein „Befristungsdogma“ bei Fremdplatzierungen von 

Kindern, das historisch begründet sei. Dieses entspreche allerdings nicht dem Art. 20 
des Völkerrechtes, der die Kinderrechte in den Vordergrund stelle. 

In der Forschung würden „Schwebezustände“ (bei Pflegekindern) inzwischen als Gefähr-
dungstatbestände (Kindeswohlgefährdung) gesehen. Es bestehe daher Reformbedarf bei 
der Sicherstellung der Kontinuität (vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung 

schließen sich nicht von vorneherein aus). 
 

Bezüglich der Adoptionen bestehe eine „Disharmonie“ zwischen dem BGB und dem SGB 
VIII. Als „auf Dauer angelegte Hilfe“ bestimme das BGB ausschließlich die Annahme des 
Kindes. Der § 36 des SBG VIII normiere folgerichtig, dass bei jeder Hilfe außerhalb der 

Familie die Annahme als Kind zu prüfen sei. Dies würde bisher aber nicht genügend ge-
würdigt bzw. geprüft. Deutschland sei bei Adoptionsverfahren international gesehen 

rückständig. International finde auch eine Annäherung zwischen Pflegekindschaft und 
Adoption statt. 
 

Es bestehe daher Reformbedarf bezüglich einer familienrechtlichen Absicherung „unter-
halb der Adoption“ – und zwar zentriert auf die Bedürfnisse des Kindes und nicht an die 

Zustimmung des Sorgeberechtigten gekoppelt. 
 

Weiterhin bestehe Reformbedarf bezüglich der Entscheidungsautonomie von Pflegeel-
tern. Hierzu lägen indes keine verwertbaren empirischen Erfahrungen vor. Zu überlegen 
sei, die Entscheidungsbefugnis dorthin zu verlagern, wo die Verantwortung liege. Inso-

fern sei eine Ausdehnung der Entscheidungsbefugnisse von Pflegeeltern auf Angelegen-
heiten von erheblicher Bedeutung zu prüfen. 

 
Auch bei der Umgangsregelung bestehe Reformbedarf. Es seien „differenzierte Regelun-
gen“ erforderlich. Rangfolge müsse dabei sein:  

- Schutz des Kindes 

- Klärung des Lebensmittelpunktes 

- Regelung des Umgangs 
 
Im Rahmen der Reformen sollte Richtern eine Verpflichtung zu Fortbildungen aufgege-

ben werden. 
 

In der Praxis seien folgende Gesichtspunkte in der täglichen Arbeit mit Pflegekindern 
relevant: 

- Kinder brauchen Kontinuität und Bindung 

- Die relevante Kinderpopulation ist hochgradig belastet und oft traumatisiert 

- Die Auseinanderfallen von rechtlichen Bestimmungen und Lebenswirklichkeit soll-

ten dadurch bedingte Spannungen im Sinne der betroffenen Kinder möglichst ab-
gebaut werden. Eine rechtliche Gestaltung, die dies berücksichtige, sei jeweils zu 
bevorzugen. 

- Je kleiner die Anzahl der für das Kind bestimmenden Personen, desto besser. 

- Es gibt keine Patentrezepte für Pflegekinder. Diese bräuchten keine „Konfektions-
ware“, sondern „Maßanzüge“. 

 

Als Rangfolge der Optionen für Pflegekinder komme gemäß den Forschungsergebnissen 
in Betracht: 

- eine zeitnahe Wiedereingliederung in ein nicht mehr gefährdendes  
Herkunftsmilieu, 

- eine Befristung von Pflegekindschaft, 
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- eine Anerkennung und Absicherung der sozial-familiären Beziehung als Pflege-
kind, 

 
… sowie im Bereich der Vormundschaft: 

- Einzelvormundschaft 

- Vereinsvormundschaft 

- Amtsvormundschaft 
 
Dr. Salgo gab abschließend folgende Literaturhinweise: 

 
Gutachten: „Pflegefamilien als soziale Familien, ihre rechtliche Anerkennung und aktuel-
le Herausforderungen“, Juni 2016, Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen des 

BMFSFJ, Bezugsquelle: 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=86702.html 

 
Mériem Diouani-Streek / Prof. Dr. Ludwig Salgo: Probleme sozialer Elternschaft für Pfle-

geeltern; in: RdJB, Zeitschrift für Schule, Berufsbildung und Jugenderziehung, Berliner 
Wissenschaftsverlag, Heft 2/2016, S. 176 ff. 
 

Mériem Diouani-Streek: Kontinuität im Kinderschutz – Perspektivplanung für Pflegekin-
der, Lambertus-Verlag, 2015, Bezugsquelle: ISBN 978-3-7841-2737-8 

 
Interpretation des Protokolls: 

 

1._Was sind Kernaussagen? 
 

 Pflegekinder sind eine hochbelastete Gruppe. 
 

 Es gibt kaum Rückführungen von Pflegekindern in ihre Herkunftsfamilie. 

 
 Nur bei wenigen Pflegekindern kommt es zur Adoption. 

 
 Es ist unbestätigt, dass Besuchskontakte bei Pflegekindern sich grundsätzlich po-

sitiv auf deren Entwicklung auswirken. 

 
 Kinderinteressen müssen bei der Regelung des Umgangs ernster genommen wer-

den. 
 

 Als auf Dauer angelegte Unterbringungsform kennt das BGB nur die Adoption. 

 
 Eine Befristung von Familienpflege steht im Widerspruch zu Art. 20 des Völker-

rechts. 
 

2._Wo sind Baustellen / Handlungsbedarfe 
 

 Es fehlt ein Gesamtkonzept im Sinne einer kontinuierlichen Hilfeplanung (von der 

Inobhutnahme zur Klärung und Entscheidung einer dauerhaften Lebensperspekti-
ve). 

 
 Bei bzw. nach jeder Fremdplatzierung sind eventuelle Umgangsregelungen zu klä-

ren bzw. zu entscheiden. 
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 Das Bindungsbedürfnis von Kindern gebietet eine Sicherstellung größtmöglicher 

Kontinuität bei ihrer Unterbringung. 
 

 Die Frage der Beantragung einer Adoption ist stärker in den Fokus zu nehmen 
und praktikable Regelungen (z.B. „offene Adoption“) zu überlegen. 

 

3._Ziele für die Zukunft 
 

 Das neue Bundeskinderschutzgesetz plant den besseren Schutz von Familienpfle-
ge 

 

 Es sollte eine stärker an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete Absicherung 
des Verbleibs in einer Pflegefamilie erfolgen. 

 
 Die Entscheidungsautonomie sollte dort, wo der Alltag des Kindes geregelt werde, 

gestärkt werden. 

 
 Umgangsregelungen sind möglichst genau auf die Bedürfnisse von Pflegekindern 

anzupassen. 
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VORTRAG:  

Vormundschaft für Kinder mit Behinderungen: 

Was bringt die inklusive Lösung? 

Kerstin Held, Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegekinder 

 
 

VORMUNDSCHAFTSTAGE 2016 

VORMUNDSCHAFT FÜR

KINDER MIT BEHINDERUNG

IN PFLEGEFAMILIEN

Kerstin Held 
(Bundesverband behinderter Pflegekinder)

Köln, 04.07.2016

 
 

 
 

 

Kinder mit Behinderung in Dauerpflege

• Familien beim BbP e.V. seit 1983 organisiert 

• Motivation der Familien

• Vorsorge, Begleitung, Nachsorge

• Sonderpflege

• Mama vs. Fachkraft der öffentlichen 
Erziehung
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Vom Kind aus 
denkend....

 
 
 
 

Inklusion... oder

exklusive Isolation

?
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SGB VIII 
Reform 

 
 

 
 

Willkommen
in der Welt des 
ganz normalen 
Wahnsinns und 

einer 
wundervollen 

Lebensaufgabe.
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• Mit Blick auf das 
Gesamte1

• Kindeswohl anders 
komplex2

• Grundwissen in den 
Sachbereichen3

Vormünder als Partner am Kind:

 
 

 
 

Familie als hohes Gut!

• Wertschätzung 

• Prävention

• Absicherung

• Respekt

• Ausstattung

• Beratung

• Nachsorge
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DIE BESONDERE

HERAUSFORDERUNG

 
 

Schlagworte aus dem Workshop

• SGB, BTHG, BGB, SAPV, OEG, MFG.... 

• Pflege und Pflegeleistungen

• Krankenkasse und Leistungen

• Jugendhilfe vs. Sozialhilfe (Reform SGB VIII)

• Vollmachten

• Ausstattung einer Pflegefamilie

• Gesundheitssorge
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Gesundheitssorge „zum“ Kind!

• Transparenz 

• Rechtliche Klarheit

• Unkomplizierte Wege

• Schnelle Entscheidungen 

• Dokumentation

• Patientenverfügung 

• ....

 
 

 

Wenn die elterliche 
Sorge...

• bei den leiblichen 
Eltern bleibt

• bei einem 
Amtsvormund liegt

• ein Einzelvormund 
bestellt wurde

• die Pflegeeltern 
Vormund sind 
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Interdisziplinär:

• Päd. Einrichtung

• Jugend- / Sozialhilfe

• Fachärzte / Klinken

• Therapeuten

• Versorger (Hilfsmittel)

• Eltern, Pflegeeltern

• Fachberatung

• ....

 
 

 
 

Fachweiterbildung für Vormünder
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FRAGEN?

VIELEN DANK FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEIT

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ende des 1. Veranstaltungstages 
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2.Tag: 05.07.2016 

 

THEMEN: UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE 

Fachliche Standards und berufliches Selbstverständnis 
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           VORTRAG:  

Aktuelle Entwicklungen in den Herkunftsländern junger Flüchtlinge 

Anna Hülle, Bundesamt für Migration und Flucht, Berlin 

Information zu afrikanischen Herkunftsländern:
Somalia, Eritrea und Guinea

Anna Hülle
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Gliederung

Meine Tätigkeit
 Zahlen
Generelle Information
Eritrea
Somalia
Guinea
Fragen
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Meine Tätigkeit

 Herkunftsländer Informationen
 Afrika-Fokus
 Bearbeitung von Anfragen
 Unterstützung von anderen Referaten
 Training für besonders Schutzbedürftige
 Zusammenarbeit mit Partnern: EASO, UNHCR,…
 Teilnahme an Fact-Finding Missions
 Informationsaustausch mit EU-Behörden

 

 

Zahlen

Asylanträge unbegleiteter Minderjähriger in Deutschland:

Eritrea (1) Somalia (2) Guinea (3)

2016 323 219 42

2015 1.349 793 117
2014 992 568 88
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Generelle Information

Bevölkerungspyramiden in Afrika
 Perspektivlosigkeit 
 Viele unbegleitete Minderjährige aus Afrika
Mehr Jungen als Mädchen
 Binnen-Migration (innerhalb des Kontinents)
 Fluchtwege und Fluchtdauer
Was passiert unterwegs?

 

 

Eritrea
 Demografie: 42% unter 14 Jahren, 190 Studierende auf 100,000 Einwohner, 5 Kinder pro Familie, vorwiegend auf dem Lande lebend

 Politische, wirtschaftliche und soziale Situation

 Isoliert
 „Diktatur Afrikas“
 Einkommen aus Auslandssteuer
 Kaum ausländische Investoren, wenig Berufsmöglichkeiten für Jugendliche
 Keine Pressefreiheit, mangelnde Loyalität wird bestraft

 Kultur & Familie

 Kinder unterschützen ihre Eltern
 Flucht ->Folge für die Familie
 Hirtenjungen, Mädchen helfen im Haushalt

 Fluchtgründe (Push-Faktoren)

 Nationaldienst
 Zwangsheirat
 Genitalverstümmelung
 Perspektivlosigkeit (keine Universität)
 Kinderprostitution

 Fluchtrouten

 Heimliche Flucht, Hoffnungsträger
 Flucht durch den Sinai: Organ und Menschenhandel
 Eritrea –(Äthiopien)-Sudan-Libyen-Europa oder Richtung Israel
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Somalia
Demografie: 6 und mehr Kinder, Hohe Kindersterblichkeit,  44% unter 14 Jahren

Politische, wirtschaftliche und soziale Situation

 3 Länder
 Systematische Gewalt
 Keine Kontrolle über das Land: politisches Vakuum
 Dürre- und Flutkatastrophen
 Abhängig von Nothilfe
 Weltweit  mit die höchste Arbeitslosenrate

 Kultur & Familie

 Großfamilien leben zusammen
 Genitalverstümmelung  teilweise durch  Großeltern
 Clan Struktur: schützt und kämpft gegeneinander
 Patriarchalische Gesellschaft

 Fluchtgründe (Push-Faktoren)

 Rekrutierung durch Al-Shabaab
 Prekäre Sicherheitslage
 Fehlende Grundversorgung
 Perspektivlosigkeit
 Zwangsheirat
 Genitalverstümmlung
 Kinderarbeit
 Häusliche Gewalt
 Menschenhandel

 Fluchtrouten

 In der Vergangenheit oft gen Jemen, Dadaab in Kenia, Sudan, 
 Somalia –(Äthiopien)-Sudan-Libyen-Europa oder Richtung Israel

 

Guinea
 Demografie: Durchschnittsalter unter 17 Jahre, 41% unter 14, 930  Studierende auf 100.000 Einwohner, 5 Kinder 

 Politische, wirtschaftliche und soziale Situation

 Ebola 
 Viele natürliche Ressourcen, extrem armes Land
 Sehr hohe Korruptionsrate

 Kultur & Familie

 Viele Kinder und Jugendliche haben während der Ebola Epidemie ihre Eltern verloren
 Familien können sich nicht alle Kinder leisen und geben diese weg
 Frauen weniger gebildet und abgesichert (informellen Sektor)
 Polygame Ehen
 Kinder oft von Großeltern erzogen
 Patriarchalische Gesellschaft
 Heirat wird als Einigung zweier Familien gesehen

 Fluchtgründe (Push-Faktoren)

 Genitalverstümmelung
 Schlechte finanzielle Situation -> Menschenhandel, Zwangsarbeit
 Perspektivlosigkeit (kaum Mädchen in der Schule)
 Zwangsheirat (bis zu 76% vor dem 18. Lebensjahr)
 Erhöhte Vergewaltigungsraten während der Ebola Epidemie

 Fluchtrouten

 Durch Mali, Algerien, Marokko nach Spanien, viele Mädchen verschwinden im Maghreb, Kinder arbeiten 
illegal in Spanien, um Geld für die Weiterreise zuverdienen, die route geht oft über Marokko und Algerien 
nach Spanien
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Kontakt

Anna Hülle
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
Referat 223 - Migrationsanalysen (Afrika)
Frankenstrasse 210
90461 Nürnberg
Tel. +49 (0) 911 943 24502
Email: anna.huelle@bamf.bund.de

Vielen lieben Dank…
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VORTRAG:  

Daten und Fakten – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 

Ausländerinnen und Ausländer in NRW 

1. Teil: Stefan Pietsch, Jugendamt Eschweiler  

2. Teil: Knut Paus, Bundespolizei Eschweiler 

 

 

Jugendamt der Stadt 

Eschweiler

Daten und Fakten – unbegleitete 

minderjährige

Flüchtlinge und Ausländer in NRW

 

 

 

Eschweiler?!

58.000 Einwohner
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Unsere Situation

Kommune Relation umA/Bevölkerung

Aachen 304 %

Dortmund 204 %

Eschweiler 193 %

Köln 132 %

Düsseldorf 98 %

 

 

 

 

...aber:
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Integration in den Wohnungsmarkt

Ca. 50 Jugendliche drängen in den nächsten zwei Jahren auf den 
Eschweiler Wohnungsmarkt

Konzeption neuer Hilfen 

Entwicklung alternativer Wohnkonzepte

„Nachbetreuungen“ organisieren

 

 

 

 

Westafrikanische Jugendliche
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Schulische- u. Berufliche Integration

 

 

 

 

Angebotsplanung

Platzangebote anpassen

Vom Clearing zum Regelangebot?

umF ./.  „klassisches“ HzE-Angebot

„Der Blick in die Glaskugel“
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Integrierte Planung und Steuerung 

 

 

 

 

Ein Paar Thesen zum Schluss...
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Quellenangaben

 Folie 2: Karte von Eschweiler- https://www.google.de/maps/@
 Folie 2: Kraftwerk Weisweiler-www.rwe.com
 Folie 2: Eschweiler Karneval-www.eschweiler.de
 Folie 4: Fachpflegefamilien für umF des Haus St. Josef-http://www.hsj-

eschweiler.de/aktuelles/news/2015/06/11/pflegefamilien-f%C3%BCr-unbegleitete-
minderj%C3%A4hrige-fl%C3%BCchtlinge/

 

 

 

2.Teil: Knut Paus, Bundespolizei Eschweiler 

 

 

Die Migrationslage in der 
EUREGIO –

Erfahrungen aus der Arbeit der 
Bundespolizei 
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Agenda

o Bildergalerie zur Flucht

o Weltweite Migration und Migrationsrouten

o Lagebild Illegale Migration, Aufenthalt und Asyl

o Lagebild unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) 

o Änderung des SGB 8, Inobhutnahme und Verteilung von UMF

o Fluchtgründe und Einzelschicksale

o Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundespolizei im Asylverfahren

o Runde Tische für Flüchtlingsarbeit

o Dubliner Übereinkommen - funktionieren sie?
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Aleppo vor dem Krieg

 

 

 

Aleppo zerstört - kann man hier Leben
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Flüchtlingslage in der Türkei

 

 

Müllkippe in Afrika –
Menschen suchen nach etwas Brauchbaren, um zu überleben!
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Slums auf dem Balkan - kann man hier leben?

 

 

Slums auf dem Balkan - kann man hier leben?
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Krankenhaus in Serbien -
Kann man hier überleben?

178 Menschen starben von Januar bis Juli 2015, weil sie nicht behandelt 
werden  konnten!

 

 

Menschen auf dem 
beschwerlichen Weg der 
Flucht durch die Wüste
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Flüchtlinge 
warten in 
Libyen auf 
eine 
Möglichkeit, 
nach Europa 
zu kommen

 

 

Überladenes 
Flüchtlings-
schiff im 
Mittelmeer
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Flüchtlingsboot 

im Mittelmeer 

vor Lampedusa

 

 

Schiffsfriedhof auf Lampedusa
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Ungarn an der Grenze zu Serbien (AFP / Saba Segesvari)

 

 

Grenzzaun Ungarn 2016 nach dem Bau 
der Grenzanlage

Foto: Gémes Sándor/SzomSzed
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Europa an seinen Außengrenzen- Der Zaun in Ceuta

 

 

Flüchtlinge in Griechenland
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Weltweite Migration
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Myanmar

Dem. Rep. Kongo

Sudan

Südsudan

Somalia

Afghanistan

Syrien

Die sieben größten Herkunftsländer von Flüchtlingen - 2015

 

 

 

664.000

702.000

979.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Jordanien
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Iran

Libanon

Pakistan

Türkei

Die sechs größten Aufnahmeländer von Flüchtlingen Mitte
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Weltweite Migration

Über 65 Millionen Menschen sind weltweit 

auf der Flucht. Hierher flüchten sie:
1,63%

98,37%

Deutschland

Nicht Deutschland

2015
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 21.12.2014: Die italienische Küstenwache hat die Kontrolle über die 
"Carolyn Assens" übernommen und in einen Hafen gesteuert. An Bord 
sollen 1.000 Flüchtlinge gewesen sein. Der Kapitän hatte das Schiff 
verlassen und den Autopiloten eingeschaltet.

 Syrische Flüchtlinge verlassen in Italien ein Schiff, das von der Küstenwache abgefangen wurde. 
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31.12.2014: Die italienische Küstenwache hat die Kontrolle über die "Blue Sky M" 
übernommen und in einen Hafen gesteuert. An Bord fanden die Sicherheitskräfte 
900 Flüchtlinge.
Die Schleuser verlangten 6.000 - 7.000 Dollar/Person = ca. 6 Mio. US-$

Flüchtlinge auf dem Schiff "Blue Sky M" | © Nunzio Giove/AFP/Getty Images
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Weltweite Migrationsrouten

 

 

Migrationsrouten im Mittelmeerraum nach Europa
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Migrationsrouten über Autobahnen, Zugstrecken über Aachen nach Deutschland

 

 

Migrationsrouten über Autobahnen, Zugstrecken über Aachen nach Deutschland
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Dublin

15.06.1990 Beschluss

Dublin I   01.09.1997

Dublin II  01.03.2003

Dublin III 19.07.2013

2015

Aug-Okt. 
Aussetzung

für SYR

Migrationsdruck an der Südgrenze  
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Lagebild Illegale Migration, Aufenthalt, Asyl in Aachen

Entwicklung der Feststellungen von erlaubten Einreisen und unerlaubten 
Aufenthalten, sowie der Anzahl Asylbegehren in den Jahren 2010 bis 2015
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Lagebild unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Aachen
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Altersstruktur und Verteilung 

nach dem Geschlecht von UMF 2014 

 

 

• Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg und bewaffneten Konflikten
• Diskriminierung und Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer 

ethnischen Gruppe bis hin zur ethnischen Säuberung
• Verfolgung wegen des Geschlechts 
• Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer Religion
• Verfolgung wegen politischer Betätigung
• Sklaverei, Kinderarbeit, Zwangsrekrutierung, körperliche Misshandlung, 

schwere Menschenrechtsverletzungen bis hin zu grausamer Folter
• wirtschaftliches und soziales Elend
• Krankheiten ohne Heilungsaussichten
• Hoffnungslosigkeit
• Hoffen auf besseres Leben, Wunsch nach Ausbildung, Unterstützung 

der Verwandten in den Herkunftsländern

Fluchtgründe
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• Es gibt so gut wie keine legalen Zugangsmöglichkeiten nach Europa.
• Weltweite Waffenlieferungen in Krisengebiet, deshalb flüchten Menschen.
• Bisher keine aktive Politik zur Lösung von regionalen und überregionalen 

Konflikten betreibt, deshalb flüchten Menschen.
• Mangelnde Zahlungsmoral von Ländern, den UNHCR mit den zugesagten 

Mitteln für Flüchtlingslager auszustatten, deshalb flüchten Menschen.
• Entwicklungshilfe, die es den Ländern nicht ermöglicht, durch eine gesunde 

Wirtschaft den Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, 
deshalb flüchten Menschen.

• Handelsabkommen, die gerade Entwicklungsländer benachteiligen. 
• Der wachsende Klimawandel, der ganze Regionen ökologisch zerstört und 

den Menschen die Lebensgrundlage raubt, deshalb flüchten Menschen.
• mangelnder politischer Wille in Europa, das Thema Flüchtlinge als 

gemeinsame europäische Aufgabe zu lösen, deshalb fliehen Menschen in 
bestimmte Länder.

Weitere Fluchtursachen

 

 

Alizafar 15 Jahre (Eritreerin)
 Ihre Eltern haben sie als Baby in den Sudan gebracht.
 Mutter starb, als sie 7 Jahre alt war. Vater ist auch tot.
 Wird mit 14 Jahren im Sudan vergewaltigt. Als die Schwangerschaft 

bekannt wurde, wurde das Kind abgetrieben. Eine 25-30 Zentimeter lange 
und 5 Zentimeter breite Narben am Bauch ist Beleg für den brutalen 
Eingriff. Flieht über das Mittelmeer nach Italien und weiter über Frankreich 
und Belgien nach Aachen.

 Sie wurde zuerst bei einer Pflegefamilie untergebracht. Ist schwer 
traumatisiert. Musste medizinisch behandelt werden.

 Hat erfolgreich einen Deutschkurs absolviert und besucht jetzt eine 
Schule.

Ist seit Januar 2015 als Flüchtling anerkannt.

Ein Schicksal 
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Einzelschicksal

 

 

Einzelschicksal 
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Einzelschicksal

 

 

o Entscheidend für die Arbeit mit Flüchtlingen ist die Kommunikation und 
damit die Sprachmittlung.

o Schon beim Antreffen der Flüchtlingen durch die Bundespolizei wird 
versucht, mit englisch, französisch, spanisch die Nationalität und damit die 
Sprache zu ermitteln, um das Anliegen zu erfahren. Die Maßnahmen und 
Verfahren zu erläutern und damit schließlich den Flüchtlingen Ängste zu 
nehmen.

o Wichtig ist die richtige Sprache zu ermitteln. Dazu gibt kartografische 
Übersichten zu den Sprachverteilungsgebieten

o Es gibt einen Dolmetscherpool bei der BPOL, der weitestgehend alle 
Sprachen und Dialekte abdeckt.

o Darüber hinaus gibt es Aachen und StädteRegion einen gemeinsamen 
Dolmetscherpool, der über: https://www.unserac.de/themen/fluechtlingshilfe-
in-unserer-region/dolmetscher/liste-aller-dolmetscher.html abrufbar ist. 

Kommunikation und Sprachmittlung als wichtiger Bestandteil 
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 Erfahrungen der Bundespolizei bei der Altersfeststellung: Es auch zu beachten, 
dass das scheinbare Alter erheblich von dem tatsächlichen Alter abweichen 
kann. Ursachen können u.a. sein:

- die Strapazen der Flucht
- eventuell erlittene Folter
- Traumatisierung
- Schlafentzug
- Ernährungsmängel
 Wenn die UMF zu Ruhe gekommen sind, verändert sich ihr 

Äußeres wieder und erscheinen wieder jünger. 

Dieser Prozess kann auch längere Zeit in Anspruch 

nehmen.

Altersbestimmung von UMF

 

Jugendamt schätzt bezüglich der Inobhutnahme und Verteilung ein:
• ob das Wohl des Kindes oder Jugendlichen einer Verteilung 

entgegensteht,
• ob sich Verwandte des Kindes oder Jugendlichen im Inland aufhalten,
• ob das Wohl des Kindes oder Jugendlichen eine gemeinsamen 

Inobhutnahme oder Verteilung mit anderen UMF erfordert,
• ob der Gesundheitszustand dessen Verteilung innerhalb von 14 Tagen 

nach Inobhutnahme ausschließt.
Gerade der 3. Anstrich ist aus Sicht der BPOL zu beachten. Viele UMF sind 
mit anderen UMF gemeinsam über einen längeren Zeitraum geflüchtet. 
Dadurch haben sich besondere Beziehungen entwickelt. Eine Trennung dieser 
UMF könnte zu einer neuen "familiären Entwurzelung" und zu 
Traumatisierungen führen!

Inobhutnahme und Verteilung von UMF gemäß §§ 42a und 42b SGB 8 
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Eine Verteilung von UMF ist ausgeschlossen, wenn:
• das Wohl des Kindes oder Jugendlichen durch die  Verteilung gefährdet 

würde,
• der Gesundheitszustand dessen Verteilung innerhalb von 14 Tagen nach 

Inobhutnahme nicht zulässt,
• dessen Zusammenführung mit einer verwandten Person möglich ist,
• die Verteilung nicht innerhalb eines Monats nach der Inobhutnahme nicht 

möglich ist.
Eine Verteilung der UMF setzt auch voraus, dass in den Kommunen entsprechende
Netzwerke, bestehend aus kompetenten Behörden, Organisationen und Ehrenamtler,
bestehen und diese sich ausreichend auf diese Aufgabe vorbereiten können (Bsp.
Netzwerk in Aachen und der StädteRegion Aachen sowie der Stadt Eschweiler).
Einrichtung von Kompetenzzentren in Kommunen mit guten Erfahrungen in der
Betreuung von UMF, z.B. Aachen betreut derzeit ca. 700 UMF!

Inobhutnahme und Verteilung von UMF gemäß §§ 42a und 42b SGB 8 

 

 

Runde Tische für Flüchtlingsarbeit

• Runder Tisch für menschliches Handeln im sozialen Netzwerk bei 
der Bundespolizeiinspektion Aachen (seit Februar 2014)

• Arbeitsgruppe junge Flüchtlinge bei der Stadt und StädteRegion 
Aachen

• Bündnis für Flüchtlinge beim Oberbürgermeister der Stadt Aachen 
(seit Dezember 2014)

• Runder Tisch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Eschweiler 
mit Landesjugendamt
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Aachener Bündnis für Flüchtlinge Arbeitsgruppen für die Flüchtlingsarbeit

Arbeitsgruppe 1: Koordination der Zusammenarbeit im Netzwerk, Leiter Bernhard 
Verholen, v.verholen@caritas-aachen.de, 0241/477 83-0
Arbeitsgruppe 2: Übergang Jugendhilfe-Asylbewerberleistungsgesetz, Übergang 
Schule/Beruf, Leiterinnen Silke Peters Silke.Peters@staedteregion-aachen.de, 
0241/5198-4603 und Sevin Dogan sevim.dogan@mail.aachen.de, 0241/432-
50410
Arbeitsgruppe 3: Psychosoziale Notfallversorgung, Trauma-Beratung, 
Organisation von Sprachmittlung und Gesundheit, Leiter Knut Paul, 
fluechtlichtlingsbuendnis-aachen@gmx.de, 02405/4903291
Die Themen: Spendenakquise und Verteilung, Alltagsberatung, Organisation der 
Begleitung bürgerschaftlichen Engagements im Lebensraum, Bildung und 
Sprache, Beschaffung von Wohnraum werden arbeitsgruppenübergreifend 
behandelt.

 

 

Dubliner Übereinkommen - funktionieren sie?

• Martin Schulz (SPD), Präsident des Europäischen Parlaments, bei 
einem außerordentlichen EU-Gipfel am 23. April 2015: "Die 
Verantwortung für Menschen auf der Flucht müsse fair auf alle 
Staaten der Europäischen Union verteilt werden."

• Das sei derzeit offenbar nicht der Fall, denn 70 Prozent aller 
Asylbewerber würden in fünf Mitgliedstaaten untergebracht.

• Bundeskanzlerin A. Merkel: Das EU-Asylsystem und die Dublin-
Regeln müssen langfristig geändert werden - ein radikaler 
Paradigmenwechsel für Deutschland!

• Dublin verkompliziert das Asylsystem - es bedarf einer Neuregelung 
und einer gerechten Verteilung der Asylsuchenden!

Die Ziele von Dublin - Beschleunigung der Asylverfahren und die klare 
Zuständigkeit für die Entscheidung im Asylverfahren wurden bisher 
nicht erreicht!
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Fazit Frontex vom 10.06.2016 

Die Seeanlandungen auf den GRC Inseln bewegen sich weiterhin auf 
einem geringen Niveau.
Angesichts der bisherigen Erfahrungen hinsichtlich der Umsetzung der 
EU-TUR Erklärung durch GRC, insbesondere die Bearbeitung von 
Asylanträgen, erscheint das bereits für Anfang Juli angestrebte Ziel der 
Bearbeitung von 200 Asylanträgen pro Tag eher optimistisch.
Die Grenzüberwachungsmaßnahmen der Staaten auf der Balkanroute 
verhindern die Weiterreise von Migranten ohne erforderlichen 
Grenzübertrittsdokumente nach Westeuropa nicht vollständig.
Die Balkanroute über HUN hat sich in Bezug auf die illegale Migration 
nach Europa wieder etabliert. Die Ankündigung HUN, eine dritte 
Transitzone zu errichten, könnte eine Sogwirkung für eine Migration an 
die SRB-HUN Grenze entfalten.
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   VORTRAG:  

Aufenthaltssicherung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – 

Möglichkeiten und Ziele, Dominik Bender, Rechtsanwalt, Frankfurt am 

Main  
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ARBEITSGRUPPEN VIII-X1 

AG VI   
Asyl- und Aufenthaltsrechtliche Verfahren von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen 
Dominik Bender, Rechtsanwalt, Frankfurt a.M. und Maria Bethke, Flücht-
lingsberatung, Diakonie Gießen. 

Vgl. hierzu die Präsentation zum Vortrag von Herrn Bender. 

AG VIII  
Perspektiven traumatisierter unbegleiteter minderjähriger Flücht-

linge aus Kinder- und Jugendpsychiatrischer Sicht 
Dr. phil. Ulrike Bowi, Ewgeni Fink 

Kurz-Protokoll: 
Kernaussagen 

- Die Zusammenarbeit zwischen dem LVR-Klinikum Düsseldorf (Abteilung Kinder- und juendpsychiatrie)

und der Clearingstelle Kaiserswerther Diakonie wurde vorgestellt. Es wurde als ein Konzept darge-

stellt, welches eine gute Zusammenarbeit und Flexibilität der Klinik auszeichnete.

- Besonders positiv wurde die Sprechstunde durch die Klinik  innerhalb der Einrichtung als hilfreich an-

gesehen. Dadurch konnte die Anzahl der Krisensituation verringert werden.

- Das Konzept der Jugendhilfeeinrichtung war fachlich wie auch personell breit aufgestellt.

- Die Dokumentation seitens der Einrichtung und der Klinik ist extrem wichtig, da die Kooperations-

partner auf dem aktuellen Stand sein müssen, um effektiv mit den Jugendlichen arbeiten zu können,

da so neue traumatische Situationen vermieden werden können und um Veränderungen  im Gesam-

ten zu erreichen.

Baustellen / Handlungsbedarfe

- Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe waren sehr erstaunt, bzw. teils frustriert, da sie eine komplett an-

dere Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien in ihrem beruflichen Umfeld  erleben.

Es fand eine größere Diskussion über die Missstände statt.

- Trotz schwersttraumatischer Jugendliche wird man vertröstet, vorschnelle Entlassungen vorgenom-

men. Ein deutlicher Apell besonders an Frau Bowi war, von den positiven Ergebnissen zu berichten

und diese als Standard einzufordern, so dass flächendeckend eine bessere Situation für die trauma-

tisch belastenden Flüchtlinge geschaffen werden kann.

1 Soweit Protokolle und / oder Kernaussagen von den Arbeitsgruppen gefertigt wurden, sind diese hier neben den Präsentationen der 

Arbeitsgruppen-Leitungen aufgenommen worden. 
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- Der Begriff Psychiatrie muss für die Flüchtlinge neu definiert werden, da dies oftmals eine völlig ande-

re Bedeutung für sie darstellt und Abwehr hervor ruft.

Ziele für die Zukunft 

- Eine flächendeckende verbesserte Kooperation  / Flexibilität zwischen den Jugendhilfeeinrichtungen

und den Kinder- und Jugendpsychiatrien.

Weitere Informationen zum Thema: 

In der Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie wird in nächster Zeit ein Facharti-
kel über die Kooperation zwischen der LVR Klinik Düsseldorf und der Clearingstelle erscheinen. 

AG IX  
Welche Hilfen sind für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wich-
tig? 
Matthias Röder, stellv. Leiter des Jugendamtes Main-Kinzig-Kreises, 
Sebastian Weber, Einrichtungsleiter 

Protokoll  vom 05.07.2016  von  Thorsten Fries , Kreisverwaltung Siegen-
Wittgenstein, Fachservice Jugend und Familie, Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen 

Teilnehmer/innen  an dieser Arbeitsgruppe :  ca. 30  
Herr Röder und Herr Weber begrüßen die Teilnehmer/innen  der Arbeitsgruppe. 

Herr Röder gibt zunächst einen kurzen Überblick  über die aktuelle Situation im Main-
Kinzig-Kreis. Dort sind momentan ca. 400 unbegleitete minderjährige Ausländer/innen  un-
tergebracht. 
Es entstand eine Vervielfachung der Aufnahmen im Zeitraum Ende 2015 bis Sommer 2016. 
Nach der derzeitigen Rechtslage ( Balkanroute geschlossen )  werden die Einrichtungen am 
Jahresende 2016 voraussichtlich nicht mehr ausgelastet sein. 

Was ist zu tun? 

1. Das Erkennen der Bedarfe der Jugendlichen:

Es ist äußerst wichtig, wie die Jugendlichen hier ankommen können, was sie in den ersten 
Monaten erleben und welche Kompetenzen wir ihnen mitgeben, damit sie möglichst in die-
sem Land handlungsfähig werden. Wichtig ist, dass sie so viele Kompetenzen erwerben, dass 
sie sich orientieren können. Da es junge Menschen sind geht es auch um Freizeit, Erziehung 
und persönliche Entwicklung. All das soll gewährleistet sein. 
Die jugendlichen minderjährigen Ausländer/innen brauchen ein genaues Hinsehen  und Er-
gründen, was für sie nötig und möglich ist, denn je mehr man über den jungen Menschen 
weiß, umso präzisiert kann man nach dem Betreuungskonzept suchen, dass für ihn passt. 
Das gilt auch für die Folgezeit. 

Herr Röder schildert, dass  vier verschiedene Verselbständigungsstufen definiert wurden. 
Wenn die Jugendlichen eine höhere Verselbständigungsstufe erreicht haben, können sie in 
eine andere Einrichtung oder Außenwohngruppe wechseln, die ggfls. einen geringeren Be-
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treuungsschlüssel  erfordert. Oder sie wechseln in die ambulante Betreuung, wenn eine  ei-
gene Wohnung gefunden wurde. Plätze mit intensiver pädagogischer Betreuung werden so 
möglichst schnell wieder frei. 

2. Kooperative Leistungserbringung zur Nutzung aller verfügbaren Ressourcen (
Kurssystem ):

Herr Röder erläutert, dass eine stationäre Betreuungsform entwickelt wurde, die verschie-
dene Ansätze der Jugendhilfe miteinander kombiniert. Der stationäre Rahmen konzentriert 
sich auf die Zeiten am Morgen, am Abend, die Nachtzeiten und das Wochenende. 
An Werktagen wird tagsüber eine Kombination aus sozialer Gruppenarbeit und Jugendarbeit 
genutzt. Dies ist der sogenannte Startkurs. 

Je Kurs werden die Jugendlichen an verschiedenen Standorten betreut. Diese Leistungsmo-
dule werden von unterschiedlichen Trägern der Erziehungshilfe erbracht und es sind aus-
reichend Fachkräfte eingesetzt. Ergänzt wird dieses Angebot  durch Anbieter der Jugendar-
beit, Jugendverbandsarbeit, kommerzielle Bildungsträger und andere Dienstleister. 

3. Verselbstständigungsmonitoring, Selbsteinschätzungsbogen :

Herr Röder erklärt, dass bei der derzeitigen Fallbelastung priorisiert werden muss und die 
personellen Möglichkeiten  möglichst optimal eingesetzt werden. 
Dies muss sich an den individuellen Bedarfen der Jugendlichen orientieren. Kontinuierliche 
Informationen  werden dafür benötigt. Es wurde deshalb das 
Verselbstständigungsmonitoring entwickelt. 

Um die Entwicklung der Jugendlichen im Auge behalten zu können, wurde in Kompetenzbe-
reiche unterschieden:  

 Sprachkompetenz,

 Alltagskompetenz,

 Wohnen und Lebensplanung,

 Gesundheit und Psyche, Schule.

Die jeweiligen Fachkräfte in den Einrichtungen bewerten in diesen Bereichen monatlich die 
individuelle Entwicklung gemeinsam mit den Jugendlichen. 

Daneben gibt es ein eigenes Monitoring, das für die Jugendlichen vom Jugendamt entwickelt 
wurde. Ein Selbsteinschätzungsbogen, der mit Symbolen arbeitet, wird von den Jugendlichen 
selbst ausgefüllt. Auch hier gibt es verschiedene Bereiche : Die Jugendlichen bewerten, wie 
sie sich persönlich fühlen, wie sie über das Wohnen oder die Wohnverhältnisse denken, wel-
che Einschätzungen sie über ihre Zukunft haben. 

Die erstellten Bögen der Einrichtungen und der Jugendlichen  werden im Rahmen der  
Hilfeplanung im Sozialen Dienst besprochen. Amtsvormundschaft und Sozialer Dienst treffen 
sich wöchentlich und tauschen diese Informationen aus. 
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Die Selbsteinschätzungsbögen fragen die Vormünder ab, entweder persönlich oder die Ju-
gendlichen füllen sie in ihrer Gruppe aus und sie werden weitergegeben. 

4. Planungs-und Steuerungssystem im Jugendamt  (Planungsboard) :

Um eine Übersicht über belegte, freie und frei werdende Plätze zu haben, erläutert Herr Rö-
der, wurde ein Planungsboard im Jugendamt entwickelt. Dort ist jeder Jugendliche mit einer 
Planungskarte aufgeführt. Es wird erfasst, welche Art der Unterbringung und Betreuung an-
gestrebt wird, in welcher Einrichtung der Jugendliche aufgenommen werden könnte. Ent-
sprechend wird nach freien Plätzen gesucht und die Belegung geplant. 

Zuerst gab es dafür ein digitales System. Dieses wurde laut Herrn Röder zu unübersichtlich. 
Jetzt dienen Planungskarten aus Papier  zur Planung am Planungsboard. 
In den Büros wurden für das Planungsboard meterweise Pinnwände befestigt, auf denen die 
Einrichtungen und Plätze eingezeichnet sind.  

Nach einer eingehenden Fragenrunde zu dem Gehörten , beendet Herr Röder die gelungene 
Arbeitsgruppe. 
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AG X  
Standards in der Vormundschaft für UMF 
Ursula Braun-Kurzmann, SkF Aachen und 

Horst Hütten, Amt für Kinder, Jugend und Schule, Stadt Aachen 

Standards in der

Vormundschaft für UMF/UMA 

in der Stadt Aachen

Ursula Braun-Kurzmann, Sozialdienst kath. Frauen, 
Aachen

Horst Hütten, Fachbereich Kinder, Jugend und 
Schule, Stadt Aachen

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Daten und Fakten 2015

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Daten und Fakten 2015 JA

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

Stand 31.12. Anteil UMF Anteil UMF in %

2012 162 42 25,92 %

2013 218 97 44,49 %

2014 319 194 60,81 %

2015 388 242 62,37 %

 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Bereiche

• allgemeine Standards => Grundsatz: diese gelten auch für UMF/UMA
• Konzept monatlicher Kontakt mit Ampelliste
• Kooperationstreffen Rechtspfleger, Familienrichter (Rahmenbedingungen)
• Kooperationsstandards Vormundschaften – ASD – PKD – Beistandschaften
• Konzept - Matching - ehrenamtliche Vormünder
• Besonderheiten für UMF/UMA

• Konzept Anhörung vor Bestellung
• kein Gespräch ohne Dolmetscher
• Handkasse
• Hilfstabelle Erstkontakt
• HzE auch bei Verwandtenpflege

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Allgemeine Standards

• allgemeine Standards => Grundsatz: diese gelten auch für UMF/UMA

› Aufenthalt

› Erziehung

› Pflege

› Vermögenssorge

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Allgemeine Standards

• allgemeine Standards, z.B. Aufenthalt

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Konzept monatlicher Kontakt

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Konzept monatlicher Kontakt

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationspartner

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Grundsatz

Ich kenne meinen Kooperationspartner und

ich weiß, welche Aufgaben er hat 

(Aufgabenprofile, Arbeitsplatzbeschreibungen) 

und

wie er sie erledigt (Standards)

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Arbeitskreise

 Überregionaler AK Vormundschaften NRW

 städteregionaler AK Vormundschaften (JÄ in der Städteregion Aachen)

 regionaler AK Vormundschaften 
(Vormundschaftsvereine in der Stadt Aachen/professionelle Vormünder 
in der Stadt Aachen und JA Stadt Aachen) 

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationstreffen

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD
Vormund-
schaften
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationstreffen

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD
Vormund-
schaften

ASD
Vormund-
schaften

LE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationstreffen

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD
Vormund-
schaften

ASD
Vormund-
schaften

LE

ASD
Vormund-
schaften

LE
Bundespolizei
Landespolizei

Sozial-/ 
Ausländeramt

Gesundheitshilfe
Krankenhäuser/KJP
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationstreffen

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD
Vormund-
schaften

Familienrichter Rechtspfleger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Hilfeplanung

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD Vormundschaften

Antragsbearbeitung
Steuerungsverantwortung 
Bescheid

Antragstellung
Widerspruchs- und 
Klageberechtigung

Auswahl des Leistungserbringers Wunsch- und Wahlrecht

Hilfeplangespräche
Einladung, Moderation, 
Protokollierung, Fortschreibung

Hilfeplangespräche
Teilnahme, Zustimmung, 
Mitentscheider
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Mitwirkung gerichtliches Verfahren

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD Vormundschaften

Mitteilung § 8a SGB VIII
Antrag § 1666 BGB

Beschluss

Bescheinigung

Teilnahme am Termin Teilnahme am Termin

Stellungnahme Stellungnahme

Weiterleitung

Weiterleitung

Verweis

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Antrag geschlossene Unterbringung

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD Vormundschaften

Antrag § 1631b BGB

Stellungnahme

Beschluss

Einrichtungssuche
Hilfeplanung

Beteiligung

Bescheid
Unterbringung

Widerspruch
Beteiligung

Weiterleitung

Weiterleitung

Weiterleitung
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Herausnahme

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD Vormundschaften

Antrag

Beschluss

Antrag

Beschluss

Planung und
Umsetzung

Teilnahme?

Weiterleitung

Weiterleitung

Weiterleitung

Weiterleitung

 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Persönliche Angelegenheiten

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD Vormundschaften

Asylantrag

Anhörung Bundesamt

Passangelegenheiten

Meldung Meldebehörde

Einwilligung med. Behandlung, OP
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Persönliche Angelegenheiten

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

ASD Vormundschaften

Vollmacht

Anmeldung Schule, Vereine etc.

Kontoeröffnung, Mietvertrag, 
sonstige Verträge

Beauftragung Rechtsanwalt

Monatlicher Kontakt

 
 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperationsstandards intern, Rollenklarheit
Klärungsbedarfe

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

Vollmacht für 
LE

Rolle des 
Dolmetschers

Datenkorrektur

Verträge, 
Anmeldungen

Schultermine

Arzttermine
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Konzept – Matching – ehrenamtliche Vormünder

Auswahl des (ehrenamtlichen) Vormunds

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

Anfrage
ASD

Anhörung
JA 

Vormundsch.
Verband 

Vormundsch.
Anfrage Matching

Pool 
Ehren-
amtler

Rückmeldung

ASD Bericht FamG Bestellung
Ehren-
amtler

1 2 3

4

5 6

 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation –
Ehrenamtler

z.B.

› Ehrenamtliche Vormünder
› Paten

› nicht alleine lassen
› schulen, begleiten, „pflegen“

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation –
Ehrenamtler

› Nutzen:

› sehr gute Betreuung und Begleitung

› besserer Zugang zu weiteren unterstützenden Systemen für Schulbegleitung, 
Ausbildungsstellen, Arbeit, Freizeitgestaltung, Wohnungssuche, Versorgung mit 
Dingen des täglichen Lebens

› bessere Chance der Integration 

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation

› Kooperationsbereitschaft mit neuen, dritten, z.T. systemfremden Partnern

› Dolmetscher/Sprach-/Kulturmittler/Nicht-Fachkräfte
 Erklärung des JH-Systems, der Verfahren, der Abläufe

› Differenzierung

› Herkunft, Fluchtgeschichte, Erwartungen, Bedarf => Ziele, Beziehungsaufbau

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 
 
 
 

163



 

 

LWL- LANDESJUGENDAMT WESTFALEN • LVR- LANDESJUGENDAMT RHEINLAND  

 

 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation

› Konfliktmanagement
=> andere Kultur => andere Konfliktlösungsstrategien

› Flexibilität
=> das „normale“ HzE/EGH-Raster reicht nicht

› Bereitschaft/Fähigkeit zu Innovation/Kreativität
=> neue Angebote kreieren
=> gemeinsam mit LE und freien Trägern / Ehrenamtlern

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Kooperation

• Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation

Die Grundhaltung in 
der Kooperation sollte 
geprägt sein von der 
Erkenntnis, dass wir 
alle gemeinsam in einem 
Boot sitzen und auf gemeinsame 
Lösungen angewiesen sind!

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016
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Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA
Bereiche

• Konzept Anhörung vor Bestellung

• kein Gespräch ohne Dolmetscher

• Handkasse

• Hilfstabelle Erstkontakt

• HzE auch bei Verwandtenpflege

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

 
 
 
 
 
 
 

Standards in der Vormundschaft für UMF/UMA

Ursula Braun-Kurzmann, SKF Aachen / Horst Hütten, Stadt Aachen, 05.07.2016

Vielen
Dank!
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VORTRAG:  

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Fachliche Standards und 

berufliches Selbstverständnis 

Kathrin Löffelhardt, Bundesverband unbegleiteter minderjähriger Flücht-

linge,  B-UMF, Berlin 

 

 

 

 

 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
Fachliche Standards und berufliches 

Selbstverständnis
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 Seit 1998 setzt sich der Bundesfachverband unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge (BumF) für die Rechte von Jugendlichen 
ein, die ohne sorgeberechtigte Begleitung nach Deutschland 
kommen.

 Als gemeinnütziger Verein ist der BumF finanziert über 
Mitgliedsbeiträge, Spenden und Projektmittel. 

 Der Verband setzt sich aus Geschäftsstelle und Vorstand, 
ehrenamtlichen Landeskoordinatoren sowie mehr als 380 
Organisations- bzw. Einzelmitgliedern zusammen.

Ziele
• Verbesserung der Aufnahmesituation

• Gesellschaftliche Beteiligung

• Fachtagungen und Schulungen

• Vernetzung der Fachöffentlichkeit

• Politische Überzeugungsarbeit
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Rechtliche Neuerungen

Seit 01.08.2015 (Neubestimmung des Bleiberechts …)

Seit 24.10.2015 (AsylverfahrensbeschleunigungsG)
Seit 28.10.2015 (VO zum 
AsylverfahrensbeschleunigungsG)
Seit 01.11.2015 (UMF VerteilungsG)
Seit 01.01.2016 (Neubestimmung Aufenthaltsbeendigung)
Seit 05.02.2016 (DatenaustauschverbesserungsG)
Seit 06.02.2016 (BÜMA VO)
Seit 17.03.2016 (Erleichterte AusweisungsG und
Einführung beschleunigter AsylverfahrenG)
Seit 14.04.2016 (Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Integration von Asylsuchenden in den
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

 

 

 

• Ort : Geschäftsstelle Berlin

• Personelle Situation : 9 Mitarbeitende in Teilzeit und Projektfinanzierung

• Finanzierung : Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds ,Aktion Mensch, 

UNO Flüchtlingshilfe und Heidehof Stiftung  

• Aktuelle Projekte: 

• KIWA

• Auf eigenen Füßen stehen

• In erster Linie Kinder 

•
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…was denn nun??????

UMF ?

MUF ?

UMA ?

UM ? XRLX?

 

 

Who cares?  

Jugendhilfe Ausländerrecht

UMF
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Ende des 2. Veranstaltungstages 
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3 Tag: 06.07.2016 

 

 

THEMEN: VIELFALT DER VORMUND-

SCHAFT ERMÖGLICHEN 

Ziele der Vormundschaftsreform 
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VORTRAG: Welcher Vormund ist der Richtige? 

Prof. Dr. jur. Barbara Veit, Georg-August-Universität, Göttingen 
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 PRAXISFORUM EHRENAMTLICHE VORMÜNDER -  Eine ungenutzte 

Ressource!? 

Verschiedene Beiträge 

 

Dr. Miriam Fritsche, Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V., 

Bremen1 

Thema: Gastfamilien – Vormundschaften – Patenschaften 

Engagement für geflüchtete Menschen  

im Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Aus der Power Point Präsentation von Frau Dr. Miriam Fritsche wurden von den Herausgebern der Dokumentation die Texte nicht 

aber die z.T. darin enthaltenen Designs hier aufgenommen; dies bitten wir zu entschuldigen, es fehlen daher u.a. die darin enthaltenen 

Logos des Kompetenz-Zentrums Pflegekinder e.V.  
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Detlef Heddier, Kreisjugendamt Borken 

Thema:  

Präsentation des Projektes „Gewinnung und Schulung von 

ehrenamtlichen Vormündern“ des Kreises Borken 
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Impulsvortrag 

Erdmann Bierdel, Leiter des Kreisjugendamtes Euskirchen 

Thema: 

„Ehrenamtliche Vormundschaft – eine ungenutzte Ressource?“ aus 

der Sicht eines Jugendamtsleiters 

Der Kreis Euskirchen hat ca. 190.000 EW, wir haben ein Jugendamt für alle 11 kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden. 

Die Gesetzesänderung 2011 zwang uns dazu, über die Inhalte und Gestaltung der 
Vormundschaften zu denken, obwohl es gegen die Reform fachpolitisch (eine Fall-
zahlgrenze für einen Bereich der Jugendhilfe) und auch kommunalrechtlich (Bundes-
recht setzt Strukturqualität für Jugendämter in kommunaler Selbstverwaltung) Beden-
ken gab. 

Auffallend, überraschend und erkenntnisreich war insbesondere der Vorrang ehren-
amtlicher Einzelvormundschaft, die es aber faktisch kaum gab. 

2012 haben wir das Personal auf 2 Amtsvormünderinnen mit der Fallzahl 50 aufge-
stockt. 

Wir führten schwierige Diskussionen mit den beteiligten Fachkräften, die ehrenamtli-
che Vormundschaft kam dabei schnell in den Ruf des "Sparmodells". Auch auf einer 
LVR-Tagung fühlte man – überspitzt formuliert - die Tendenz, dass das Führen einer 
Vormundschaft nur von Psychotherapeuten mit juristischem Staatsexamen möglich 
sei. Verständlich ist dabei aus meiner Sicht die Angst, sich selber weg zu rationalisie-
ren, wenn man beginnt, vormals behördliche Aufgaben auf ehrenamtlich Tätige zu 
übertragen. 

Trotzdem bestand die Bereitschaft der Fachkräfte, sich engagiert und bis an die 
Grenzen der Belastbarkeit (und später auch darüber hinaus) der Weiterentwicklung 
des Arbeitsfeldes  zuzuwenden. Und das ging nur, weil es engagierte und reflektierte 
Fachkräfte sind. Das Problem dabei damals: zuerst entsteht Überlastung, bevor die 
Entlastung eintritt. 

Wir hatten zum Ziel, perspektivisch geeignete Einzelvormünder zu gewinnen, und da-
bei pro Fachkraft möglichst von 50 auf 25 Amtsvormundschaften abzusenken. Die 
Werbung von geeigneten Einzelvormündern sollte durch 1-2 Schulungen pro Jahr ge-
lingen, damit perspektivisch eine passende Vermittlung aus einem Pool geeigneter 
Vormünder und damit verbunden eine individuellere Auswahl für den Mündel gewähr-
leistet ist. Der größte Vorteil wurde in der größeren Zeitressource für den Mündel ge-
sehen, zum damaligen Zeitpunkt gingen wir davon aus, dass vornehmlich „leichtere 
Fälle“ an ehrenamtliche Einzelvormüder übertragen werden. 

Nach einem Aufruf über die Presse kamen zu einer ersten Veranstaltung am 
29.Januar 2013 zu unserer großen Überraschung ca. 70 Personen, die Interesse an
dieser Tätigkeit hatten.
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Sehr zeitnah wurde die erste Schulung (4 Einheiten á 4 Stunden) durchgeführt, es 
zeigte sich, dass es sehr engagierte Menschen sind, die in der Regel sehr interes-
siert, reflektiert und zuverlässig sind. 

 
Zeitgleich erfolgte eine erste Info an die Einrichtungen der Jugend- und Behinderten-
hilfe etc., auch dort gab es zunächst erst hohes Misstrauen und Angst vor mangeln-
der pädagogischer Fachkompetenz. So tauchten wieder die bekannten Fragen auf:  
Ist die fachliche/pädagogische Kompetenz wirklich in jedem Falle notwendig?  
Sind nicht schon genug pädagogische Fachleute im Hilfeplangespräch? Sollten diese 
nicht so geführt werden, dass auch "normale Menschen" verstehen, worum es geht? 

 
Auch bei der Kooperation mit den beteiligten Gerichten herrschte zunächst  Misstrau-
en vor und den Tendenzen, aus guter Gewohnheit immer das Jugendamt  zum Amts-
vormund zu bestellen, konnte nur mit relativ herbem Widerstand entgegen gewirkt 
werden. 

 
Dann kam es zu ersten Vermittlungen und damit verbunden zu wirklich guten Erfah-
rungen. Für die Einzelvormünder  wurde nach der Schulung individuelle Beratung,  
Gruppentreffen und eine geregelte telefonische Erreichbarkeit angeboten. Daneben 
gibt es seitdem regelmäßige Schnittstellenzirkel mit den Gerichten (Richter und 
Rechtspfleger). 

 
Wir haben verstärkt an Berufsvormünder vermittelt (aktuell 57 Vormundschaften bei 5 
freiberuflich Tätigen). Inzwischen sind 40 ehrenamtliche Vormundschaften für deut-
sche Minderjährige bestellt, nach Aussage der Amtsvormünderinnen haben sich die 
guten Erfahrungen verstetigt:  inzwischen wurden auch schwierigere Fälle vermittelt. 
Das hohe Engagement besteht weiter, die Vormünder sind dabei durchaus mitunter 
unbequem – das aber sehr zum Wohle der Mündel. 

 
Mitte 2015 folgte dann die Herausforderung der Betreuung und Versorgung der 
unbegleiteten ausländischen Minderjährigen, schneller als gedacht (vom 1. Halb-
jahr 2016 zum 01.11.2015) musste schnell ein Betreuungs- und Versorgungssystem 
aufgebaut werden für eine Zielgruppe, die bis dahin im Kreis Euskirchen kaum  ein 
Thema war. 

 
Die Strategie des Jugendamtes bestand von Anfang an in der Einbeziehung der Bür-
gerschaft mit dem Ziel der bestmöglichen dezentralen Versorgung und Integration: 
Gasteltern und ehrenamtliche Vormundschaft wurden mit einem Aufruf an die Bevöl-
kerung ("Unbegleitete Flüchtlinge: wer hilft mit") gesucht. Das Echo war enorm, 160 
Menschen füllten den Sitzungssaal des Kreishauses. Mit Hilfe der Bevölkerung wurde 
ein hastiger Aufbau der Betreuungsstruktur als Alternative zur Unterbringung in Turn-
hallen oder anderen weitestgehend unbetreuten Unterbringungen geschaffen. Dies 
wurde und wird zwar von vielen Fachleuten kritisch gesehen, war aber zum damali-
gen Zeitpunkt auch dadurch tatsächlich alternativlos, weil sich die stationären Ju-
gendhilfeträger im Kreis Euskirchen nicht in der Lage sahen, dem Jugendamt zu hel-
fen. Besonders aufgerufen waren natürlich auch Menschen mit besonderen Sprach-
kenntnissen und eigenem Migrationshintergrund, die sich zahlreich als Sprachmittler 
zur Verfügung stellten. 

 
Gastfamilien bekamen ein kurzes Prüfverfahren (persönlicher Eindruck, häusliche 
Verhältnisse, Führungszeugnis, ärztliches Attest), dafür wurde aber jede Vermittlung 
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mit 4-6 FLS/Wo durch eine päd. Fachkraft begleitet. Nach einer  kurzen 
Kennenlernphase in einer provisorischen Einrichtung (24 Std. Betreuung, Tagesstruk-
tur ab dem ersten Tag, Deutschunterricht, allerdings nicht nur durch Fachkräfte) wur-
de von dort in die Familien vermittelt. Erleichtert wurde dieser Schritt aus der Ein-
schätzung, dass sowohl Probezeiten als auch Wechsel der Betreuungsformen mög-
lich sind und keineswegs als „Scheitern“ bewertet werden sollten. 
Gastfamilien dürfen auch Vormünder sein, was sie auch vielfach sind. 

 
Ehrenamtliche Vormünder müssen nicht Gasteltern sein, allerdings werden alle 
Vormünder vor dem Einsatz geschult. Die Erfahrung zeigt, dass es wohl ein gutes 
Feld ist, um Menschen zu gewinnen, u.a. auch wegen der kürzeren zeitlichen Per-
spektive (anders als bei der Vormundschaft für kleine Kinder). Die Partizipation bei 
der Anbahnung ist eben sehr gut möglich bei den Jugendlichen. 

 
Zwischenzeitlich haben wir muttersprachliche Infos an UAM und an die Familien in 
den Heimatländern im Einsatz, auch zur Vormundschaft. 

 
Derzeit betreuen wir aktuell im Kreis 82 Zählfälle, davon sind ca. 40 familienanalog 
untergebracht (35 in originalen Gastfamilien, die anderen z.B. in Erziehungsstellen), 
die anderen sind im Betreuten Wohnen und in kleinen Jugendwohngruppen, nur sehr 
wenige UAM sind in Intensiv-Settings untergebracht (2), keine Einrichtung ist größer 
als 7 Plätze die Verteilung ist dezentral, was für die Integration z.B. in Schulen günstig 
ist. 

 
Im Rahmen der Betreuung kam es zu einer Personalaufstockung (2 ASD und 0,75 
Vormundschaften), allerdings gab und gibt es Probleme, geeignete Fachkräfte zu be-
kommen (Fachkräftemangel). 

 
Die Amtsvormünderinnen haben nochmals zusätzliche Schulungsmaßnahmen für 
UAM angeboten (Standardreduzierung auf 3 Einheiten á 4 Stunden). 

 
Derzeit werden (neben den 40 ehrenamtlichen Vormundschaften für deutsche Kinder) 
60 ehrenamtliche Vormundschaften für UAM geführt, und auch hier zeigt sich, wie viel 
Zeit und Engagement die Vormünder zu bieten haben. Für diese Vormünder und 
Gasteltern (es gibt ja häufig Überschneidung) haben wir spezielle Gruppen- und Fort-
bildungsangebote ( z. B. Ausländerrecht und Traumafolgen). 
Die Vormünder sind häufig unbequem für Jugendamt, Ausländerbehörde oder Schul-
verwaltung, aber auch hier gut für den Mündel. 
Unsere Grundannahme bestätigt sich auf jeden Fall:  je mehr bürgerschaftlicher Kon-
takt mit Deutschen desto besser für die Integration. 

 
Durch die hohe Anzahl von ehrenamtlichen Einzelvormundschaften besteht das Prob-
lem, dass zu wenig Beratungskapazität seitens der Amtsvormünder zur Verfügung 
steht, diesem Problem werden wir uns nun sorgfältig annähern. Verstärkt wird dieser 
Effekt, dass die Vermittlung an ehrenamtliche Vormünder aufgrund der Praxis der Ge-
richte oft erst nach der Amtsvormundschaft möglich ist.  

 
Die derzeitige Aufteilung der 2,75 FK ist wie folgt: 
1 FK 50 Amtsvormundschaften,  
1,75 FK führen 30 Vormundschaften und schulen und beraten ehrenamtliche Vor-
münder (rd. 100 ehrenamtliche Vormundschaften). Daneben beraten sie Berufsvor-
münder (57). Der Standard für die Beratung muss dringend überprüft werden, damit 
die Fachkräfte nicht "anbrennen". Derzeitig sind wir in Planung zum Aufbau weiterer 
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Personalkapazität, dies ist theoretisch einfach (Beschluss Kreistag) aber praktisch 
schwer umzusetzen (Fachkräfte finden, Übergänge gestalten), insbesondere, weil ei-
ne rückläufige Fallzahlenentwicklung durch die Volljährigkeit derzeit unterstellt werden 
muss. 

 
Fazit: 
Die Einbindung der Bürgerschaft muss die Verwaltungs- und Jugendamtsleitung wol-
len und auch bereit und willens sein, die dafür notwendige Personalressource zu 
schaffen. 
Mit dem Engagement der guten Fachkräfte (wie in der Amtsvormundschaft) stehen 
und fallen bürgerschaftliche Projekte. 
Es gibt eine hohe Bereitschaft der Bürgerschaft, sich miteinander zu vernetzen und 
eigene Ressourcen zu nutzen (z.B. Sprachmittler aus Imbissbude). 
Bürgerschaftliches Engagement kann enorme Vorteile haben, vor allem  

 
 mehr Zeit in der Betreuung,  
 "freches Auftreten",  
 gute non verbale Botschaften von Mensch zu Mensch (mitunter schwieriger im 

amtlichen Kontext) und mitunter  
 dauerhaften Kontakt (auch nach Volljährigkeit) 

 
Es bringt mehr Bürgernähe in die Jugendhilfe, dass kann die Jugendhilfe und die Ge-
sellschaft gut gebrauchen, nicht nur bei den Flüchtlingen. 
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VORTRAG:  

Gesetzesreformen! Welchen Herausforderungen muss sich die 

Vormundschaft bis zum4. NRW Vormundschaftstag 2020 stellen? 

Prof. Dr. jur. Ludwig Salgo, Johann-Wolfgang-Goethe Universität, 

Frankfurt am Main 
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Ende des 3. Veranstaltungstages 
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